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200-6-W

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen EA-Gesetzes1)

Vom 9. Mai 2012

Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:

§ 1

Das	 Gesetz	 über	 die	 Zuständigkeit	 für	 die	 Auf-
gaben	 des	 Einheitlichen	 Ansprechpartners	 im	 Frei-
staat	Bayern	(Bayerisches	EA-Gesetz	–	BayEAG)	vom	
22.  Dezember	 2009	 (GVBl	 S.	 626,	 BayRS	 200-6-W)	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Art. 1	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:

„2Art. 71a	bis	71e	BayVwVfG	fi	nden	im	Anwen-
dungsbereich	 der	 Richtlinie	 2006/123/EG	 des	
Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
12. Dezember	2006	über	Dienstleistungen	im	Bin-
nenmarkt	 (ABl	 L	 376	 S.  36)	 auf	 Dienstleistungs-
erbringer	und	Dienstleistungs	empfänger	aus	dem	
Inland,	 den	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	
Union	und	den	Vertragsstaaten	des	Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	Anwen-
dung,	jedoch	ohne	Beschränkung	auf	grenzüber-
schreitende	Sachverhalte.“

2.	 Art. 2	Abs.	2	erhält	folgende	Fassung:

„(2)	 1Einheitliche	 Ansprechpartner	 sind	 au-
ßerdem	 diejenigen	 Landkreise	 und	 kreisfreien	
Gemeinden	im	Rahmen	ihrer	jeweiligen	örtlichen	
Zustän	digkeit,	 denen	 das	 Staatsministerium	 für	
Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technolo-
gie	auf	Grund	ihrer	Erklärung,	die	Aufgaben	des	
Einheitlichen	 Ansprechpartners	 wahrnehmen	 zu	
wollen,	diese	Aufgaben	durch	Rechtsverordnung	
überträgt.	 2Sie	 nehmen	 diese	 Aufgaben	 als	 An-
gelegenheit	 des	 übertragenen	 Wirkungskreises	

wahr.	3Die	Erklärung	kann	nur	vor	dem	1. Okto-
ber	2012	schriftlich	gegenüber	dem	Staatsminis-
terium	 für	Wirtschaft,	 Infrastruktur,	Verkehr	und	
Technologie	 abgegeben	 werden.	 4Danach	 kann	
das	 Staatsministerium	 für	 Wirtschaft,	 Infrastruk-
tur,	 Verkehr	 und	 Technologie	 jeweils	 zum	 Ende	
einer	 Zweijahresperiode	 Landkreisen	 und	 kreis-
freien	Gemeinden	auf	Grund	deren	Erklärung	die	
Aufgaben	 des	 Einheitlichen	 Ansprechpartners	
übertragen	oder	sie	von	diesen	Aufgaben	wieder	
entbinden.	5Das	Staatsministerium	für	Wirtschaft,	
Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technologie	 wird	 er-
mächtigt,	 in	einer	Rechtsverordnung	das	Nähere	
hierzu	zu	regeln.“

3.	 Art. 6	Satz	2	wird	aufgehoben;	die	Satznummerie-
rung	im	bisherigen	Satz	1	entfällt.

§ 2

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1. Juli	2012	in	Kraft.	

(2)	Diejenigen	Landkreise	und	kreisfreien	Gemein-
den,	denen	mit	Rechtsverordnung	nach	Art. 5	Abs. 1	
des	Gesetzes	über	die	Zuständigkeit	für	die	Aufgaben	
des	Einheitlichen	Ansprechpartners	im	Freistaat	Bay-
ern	 (Bayerisches	EA-Gesetz	–	BayEAG)	vom	22. De-
zember	2009	(GVBl	S. 626,	BayRS	200-6-W)	in	der	bis	
zum	Ablauf	des	30. Juni	2012	geltenden	Fassung	die	
Aufgaben	des	Einheitlichen	Ansprechpartners	bereits	
übertragen	worden	sind,	nehmen	diese	Aufgaben	im	
bisherigen	 Umfang	 solange	 wahr,	 bis	 das	 Staatsmi-
nisterium	 für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	
Technologie	mit	Rechtsverordnung	nach	Art. 5	Abs.	1	
BayEAG	in	der	ab	1. Juli	2012	geltenden	Fassung	die	
Einheitlichen	Ansprechpartner	neu	feststellt.

München,	den	9. Mai	2012

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst		S	e	e	h	o	f	e	r

1)	 Dieses	Gesetz	dient	der	Umsetzung	der	Richtlinie	2006/123/
EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	12. De-
zember	 2006	 über	 Dienstleistungen	 im	 Binnenmarkt	 (ABl	
L	376	S.	36).

200-6-W

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen EA-Gesetzes1)

Vom 9. Mai 2012
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		805-1-A

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetzes

Vom 9. Mai 2012

Der	 L		andtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 das	 fol-
gende	 Gesetz	 beschlossen,	 das	 hiermit	 bekannt	 ge-
macht	wird:

§ 1

Art. 1	Abs. 1	des	Bayerischen	Gesetzes	über	die	Zu-
ständigkeit	zum	Vollzug	von	Vorschriften	auf	dem	Ge-
biet	des	Arbeitsschutzes,	der	Anlagen-	und	Produkt-
sicherheit	 und	 des	 Chemikalienrechts	 (Bayerisches	
Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz	 –	 BayArbZustG)	
vom	24.	Juli	1998	(GVBl	S.	423,	BayRS	805-1-A),	zu-
letzt	geändert	durch	Art.	15	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	
2007	(GVBl	S.	442),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	Nr. 5	wir	d	der	Schlusspunkt	durch	ein	Komma	
ersetzt.

2.	 Es	wird	folgende	Nr. 6	angefügt:

„6.		Vorschriften	 des	 Gesetzes	 zum	 Schutz	 vor	
nichtionisierender	Strahlung	bei	der	Anwen-
dung	am	Menschen	(NiSG)	vom	29. Juli	2009	
(BGBl	I	S. 2433)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	sowie	von	Rechtsverordnungen,	die	auf	
Grundlage	der	§§ 3	und	5	NiSG	erlassen	wur-
den,“.

§ 2

Dieses	Gesetz	tritt	am	1. Juni	2012	in	Kraft.

München,	den	9. Mai	2012

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst		S	e	e	h	o	f	e	r

805-1-A

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetzes

Vom 9. Mai 2012



156 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012 1Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012

2129-2-1-1-UG

Siebte Verordnung 
zur Änderung der 

Abfallzuständigkeitsverordnung

Vom 16. April 2012

Auf	Grund	des	Art. 29	Abs. 2	des	Gesetzes	zur	Ver-
meidung,	Verwertung	und	sonstigen	Entsorgung	von	
Abfällen	in	Bayern	(Bayerisches	Abfallwirtschaftsge-
setz	–	BayAbfG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	9. August	1996	(GVBl	S.	396,	ber.	S.	449,	BayRS	
2129-2-1-UG),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Gesetz	 vom	
24. März	2010	 (GVBl	S.	 134),	 erlässt	das	Bayerische	
Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Gesundheit	 fol-
gende	Verordnung:

§ 1

Die	Verordnung	zur	Übertragung	von	Zuständig-
keiten	 im	 Bereich	 der	 Abfallentsorgung	 (Abfallzu-
ständigkeitsverordnung	 –	 AbfZustV)	 in	 der	 Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	7. November	2005	 (GVBl	
S.	565,	BayRS	2129-2-1-1-UG),	zuletzt	geändert	durch	
Verordnung	 vom	 28.  April	 2010	 (GVBl	 S.	 226),	 wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 In	 §  1	 werden	 die	 Worte	 „40	 des	 Kreislaufwirt-
schafts-	und	Abfallgesetzes	 (KrW-/AbfG)“	durch	
die	 Worte	 „47	 des	 Kreislaufwirtschaftgesetzes	
(KrWG)“	ersetzt.	

2.	 § 3	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Satz	 1;	 die	
Worte	„52	KrW-/AbfG“	werden	durch	die	
Worte	„56	Abs. 5	und	6	KrWG“	ersetzt.

bb)	Es	wird	folgender	Satz	2	angefügt:	

„2Das	 Landesamt	 für	 Umwelt	 ist	 zustän-
dige	 Behörde	 für	 den	 Entzug	 eines	 Ent-
sorgungsfachbetrieb-Zertifi	kats	nach	§ 56	
Abs.  8	 KrWG	 und	 damit	 zusammenhän-
gende	Anordnungen	und	Maßnahmen.“

b)	 Abs. 3	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nr.	1	erhält	folgende	Fassung:

„1.	 nach	 dem	 Kreislaufwirtschaftsge-
setz	 und	 den	 auf	 das	 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz	oder	auf	das	Kreislauf-
wirtschafts-	 und	 Abfallgesetz	 (KrW-/
AbfG)	 in	 der	 bis	 zum	 Ablauf	 des	
31.	Mai	2012	geltenden	Fassung	ge-
stützten	 Rechtsverordnungen	 mit	
Ausnahme	 der	 Klärschlammverord-
nung	und	von	auf	§§ 11	und	12	KrWG	

und	 §  8	 KrW-/AbfG	 gestützten	 Ver-
ordnungen,	soweit	sich	aus	einer	Ver-
ordnung	 nicht	 eine	 andere	 Zustän-
digkeit	ergibt,	und“.

bb)	In	Nr.	2	wird	das	Wort	„gestützter“	durch	
das	Wort	„gestützten“	ersetzt.

c)	 Abs. 4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Worte	„den	Abfall-
erzeuger,	 den	 Abfallbeförderer,	 den	 Ab-
falleinsammler	und	den	Abfallentsorger“	
durch	die	Worte	„den	Erzeuger,	Besitzer,	
Sammler,	 Beförderer,	 Händler,	 Makler	
und	Entsorger“	und	die	Worte	„Kreislauf-
wirtschafts-	 und	 Abfallgesetzes“	 durch	
das	 Wort	 „Kreislaufwirtschaftsgesetzes“	
ersetzt.

bb)	In	 Satz	 3	 wird	 das	 Wort	 „gefährlichen“	
gestrichen	 und	 werden	 die	 Worte	 „25	
Abs. 2	KrW-/AbfG“	durch	die	Worte	„26	
Abs. 2	KrWG“	ersetzt.	

3.	 In	 §  3a	 werden	 die	 Worte	 „staatliche	 Anerken-
nung	von	Fachstellen	nach	der	Klärschlammver-
ordnung	und	nach	auf	§ 8	KrW-/AbfG“	durch	die	
Worte	 „Anerkennung	 von	 Fachstellen	 nach	 der	
Klärschlammverordnung	und	nach	auf	§§ 11	und	
12	KrWG	und	§ 8	KrW-/AbfG“	ersetzt.

4.	 § 4	Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nrn.	1	und	2	erhalten	folgende	Fassung:

„1.	 für	 die	 Entgegennahme	 der	 Anzeige	 ei-
ner	gemeinnützigen	Sammlung	nach	§ 18	
KrWG	in	Verbindung	mit	§ 17	Abs. 2	Satz	1	
Nr.	3	KrWG	und	die	mit	gemeinnützigen	
Sammlungen	 zusammenhängenden	 An-
ordnungen	und	Maßnahmen,	

2.	 für	die	Entgegennahme	der	Anzeige	einer	
gewerblichen	Sammlung	nach	§ 18	KrWG	
in	Verbindung	mit	§ 17	Abs. 2	Satz	1	Nr.	4	
KrWG	und	die	mit	gewerblichen	Samm-
lungen	zusammenhängenden	Anordnun-
gen	und	Maßnahmen,“.

b)	 In	Nr.	3	werden	die	Worte	„27	Abs. 2	KrW-/
AbfG“	durch	die	Worte	„28	Abs. 2	KrWG“	er-
setzt.	

c)	 In	 Nr.	 4	 werden	 die	 Worte	 „40	 bis	 51	 des	

2129-2-1-1-UG

Siebte Verordnung  
zur Änderung der  

Abfallzuständigkeitsverordnung

Vom 16. April 2012
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KrW-/AbfG“	durch	die	Worte	„47	bis	52	sowie	
55	KrWG“	ersetzt.

d)	 Es	wird	folgende	neue	Nr.	5	eingefügt:

„5.	 a)	 	für	die	Entgegennahme	der	Anzeige	
einer	Tätigkeit	als	Sammler,	Beförde-
rer,	Händler	oder	Makler	von	Abfäl-
len	(§ 53	KrWG),

b)	 für	 die	 Erteilung	 der	 Erlaubnis	 für	
eine	Tätigkeit	als	Sammler,	Beförde-
rer,	Händler	oder	Makler	von	gefähr-
lichen	Abfällen	(§ 54	KrWG)	sowie

c)	 für	die	mit	diesen	Tätigkeiten	zusam-
menhängenden	 Anordnungen	 und	
Maßnahmen,“.

e)	 Die	bisherige	Nr.	5	wird	Nr.	6.	

f)	 In	 Nr.	 9	 werden	 nach	 den	 Worten	 „der	 auf	
das“	 die	 Worte	 „Kreislaufwirtschaftsgesetz	
und	das“	eingefügt.

5.	 § 5	wird	aufgehoben.

6.	 Der	bisherige	§ 6	wird	§ 5.

§ 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1. Juni 2012	in	Kraft.

München,	den	16. April 2012

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit

Dr.	Marcel		H	u	b	e	r	,		Staatsminister
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86-8-A

Neunte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

Vom 23. April 2012

Auf	Grund	des	Art. 5	Abs. 5	Satz 1	des	Gesetzes	
zur	Ausführung	der	Sozialgesetze	(AGSG)	vom	8. De-
zember	 2006	 (GVBl	 S.  942,	 BayRS	 86-7-A),	 zuletzt	
geändert	durch	§ 3	des	Gesetzes	vom	20. Dezember	
2011	 (GVBl	S. 689),	erlässt	das	Bayerische	Staatsmi-
nisterium	für	Arbeit	und	Sozialordnung,	Familie	und	
Frauen	im	Einvernehmen	mit	den	Bayerischen	Staats-
ministerien	 des	 Innern	 und	 der	 Finanzen	 folgende	
Verordnung:

§	1

Die	Verordnung	zur	Ausführung	der	Sozialgeset-
ze	(AVSG)	vom	2.	Dezember	2008	(GVBl	S.	912,	ber.	
S.	982,	BayRS	86-8-A),	zuletzt	geändert	durch	Verord-
nung	vom	7. Dezember	2011	(GVBl	S.627),	wird	wie	
folgt	geändert:

1.	 In	 der	 Inhaltsübersicht	 Teil  1	 Abschnitt	 2	 und	 in	
Teil 1	Abschnitt 2	werden	jeweils	in	der	Überschrift	
die	Worte	„in	den	Jahren	2008	bis	2011“	sowie	die	
Worte	„für	die	Jahre	2007	bis	2010“	gestrichen.

2.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz  1	 wird	 das	 Wort	 „(Festbeträge)“	
durch	die	Worte	„als	Festbeträge;	die	Be-
lastungen	im	Sinn	des	Art. 5	Abs. 2	Satz 3	
Halbsatz  2	 AGSG	 ermitteln	 sich	 vorbe-
haltlich	des	Abs. 2	aus	den	jeweiligen	Er-
gebnissen	für	das	Jahr	2010	bezogen	auf	
die	Leistungen	nach	§ 23	Abs. 3	SGB II	in	
der	bis	zum	31.	Dezember	2010	geltenden	
Fassung	als	Festbeträge“	ersetzt.

bb)	Satz 2	wird	durch	folgende	Sätze	2	bis	4	
ersetzt:

„2Erhebliche	Unrichtigkeiten	im	Sinn	des	
Art. 5	Abs. 3	AGSG,	die	der	Berechnung	
der	Festbeträge	nach	Satz 1	zugrunde	lie-
gen,	 werden	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 Be-	
und	 Entlastungen	 für	 das	 Kalenderjahr,	
in	dem	die	für	die	Berechnung	zuständige	
Behörde	Kenntnis	erlangt,	durch	Korrek-
tur	der	Festbeträge	berichtigt;	die	Berich-
tigung	gilt	zugleich	für	die	nachfolgenden	
Kalenderjahre.	 3Die	 Gewährung	 eines	
Zu-	 oder	 Abschlags	 als	 Ausgleich	 für	
durchgeführte	 Zuweisungen	 für	 frühere	
Kalenderjahre	 ist	 ausgeschlossen.	 4Eine	

vor	dem	1. Januar	2011	erlangte	Kenntnis	
durch	die	für	die	Berechnung	zuständige	
Behörde	steht	einer	im	Jahr	2011	erlang-
ten	Kenntnis	gleich.“

b)	 Abs. 2	erhält	folgende	Fassung:

„(2)	Die	Belastungen	der	Landkreise	und	
kreisfreien	Gemeinden	durch	Leistungen	der	
Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	 nach	
§ 22	SGB II	ermitteln	sich	als	Gesamtausga-
ben	im	Bezugsjahr	für	Leistungen	an	Berech-
tigte	unter	Abzug	von	Einnahmen	einschließ-
lich	der	Erstattungsleistungen	des	Bundes	für	
die	Kosten	der	Unterkunft	und	Heizung	nach	
§ 46	Abs. 5	SGB II	 in	Verbindung	mit	Art. 3	
AGSG.“

3.	 § 8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs. 1	Satz 1	werden	die	Worte	„zum	1. Juli	
2008,	 zum	 1.	 April	 2009,	 zum	 1.	 April	 2010	
und	zum	1. April	2011“	durch	die	Worte	„je-
weils	zum	1. April	des	auf	das	Bezugsjahr	fol-
genden	Jahres“	ersetzt.

b)	 Abs. 3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nr.  1	werden	vor	dem	Wort	 „für“	die	
Worte	„vorbehaltlich	Nr. 2“	eingefügt.	

bb)	In	Nr. 2	werden	die	Worte	„§§ 23	Abs. 3“	
durch	die	Worte	„§ 22	Abs. 6“	ersetzt.

4.	 §	137	Abs. 2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz 2	wird	aufgehoben.

b)	 Die	bisherigen	Sätze	3	und	4	werden	Sätze	2	
und	3.

§	2

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	
2012	in	Kraft.

München,	den	23. April	2012

Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Christine		H	a	d	e	r	t	h	a	u	e	r	,		Staatsministerin

86-8-A

Neunte Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

Vom 23. April 2012
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2038-3-1-6-F

Verordnung 
über den fachlichen Schwerpunkt Verwaltungsinformatik 

(FachV-VI)

Vom 24. April 2012

Auf	Grund	von	Art.	22	Abs.	6	Halbsatz	2,	Art.	38	
Abs.	2	und	Art.	67	Satz	1	Nrn.	1	bis 4	des	Gesetzes	
über	die	Leistungslaufbahn	und	die	Fachlaufbahnen	
der	bayerischen	Beamten	und	Beamtinnen	(Leistungs-
laufbahngesetz	 –	 LlbG)	 vom	 5.	 August	 2010	 (GVBl	
S. 410,	571,	BayRS	2030-1-4-F),	geändert	durch	§	26	
des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(GVBl	S.	689),	
erlassen	 die	 Bayerischen	 Staatsministerien	 des	 In-
nern,	der	Justiz	und	 für	Verbraucherschutz,	 für	Wis-
senschaft,	 Forschung	 und	 Kunst,	 für	 Unterricht	 und	
Kultus,	 der	 Finanzen,	 für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	
Verkehr	 und	 Technologie,	 für	 Umwelt	 und	 Gesund-
heit,	 für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten,	 für	
Arbeit	 und	 Sozialordnung,	 Familie	 und	 Frauen	 mit	
Zustimmung	 des	 Bayerischen	 Landespersonalaus-
schusses	folgende	Verordnung:
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Teil	1

Allgemeine Vorschriften

§	1

Bildung	des	fachlichen	Schwerpunkts	Verwaltungs-
informatik;	Geltungsbereich

(1)	 In	 der	 Fachlaufbahn	 Naturwissenschaft	 und	
Technik	 wird	 der	 fachliche	 Schwerpunkt	 Verwal-
tungsinformatik	gebildet.	

(2)	 Auf	 Prüfungen	 und	 Leistungsna	chweise	 nach	
den	Teilen	3	und	4	sind	die	Vorschriften	der	Allgemei-
nen	Prüfungsordnung	(APO)	entsprechend	anzuwen-
den,	s	oweit	diese	Verordnung	nichts	anderes	bestimmt.

(3)	Die	zur	Ausbildungsqualifi	zierung	zugelasse-
nen	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 werden	 gemeinsam	
mit	 den	 Regelbewerberinnen	 und	 Regelbewerbern	
nach	den	 für	die	se	geltenden	Bestimmungen	ausge-
bildet	und	geprüft,	soweit	in	den	folgenden	Vorschrif-
ten	nichts	anderes	bestimmt	ist.

§	2

Erwerb	der	Qualifi	kation	nach	Art.	6	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	2	LlbG	

1Die	 Qualifi	kation	 für	 die	 Fachlaufbahn	 Natur-

wissenschaft	 und	 Technik	 wird	 im	 Geltungsbereich	
dieser	Verordnung	bei	einem	Einstieg	in	der	zweiten	
Qualifi	kationsebene	erworben	durch

1.	 a)	 	eine	 Meister-	 oder	 Industriemeisterprüfung	
oder	einen	erfolgreichen	Abschluss	als	staatlich	
geprüfte	 Technikerin	 oder	 staatlich	 geprüfter	
Techniker	in	einer	der	vorgesehenen	Verwen-
dung	entsprechenden	Fachrichtung	und	einer	
anschließenden	mindestens	dreijährigen,	qua-
lifi	zierten	Tätigkeit	im	Bereich	Information	und	
Kommunikation	mit	technischem	Bezug	oder

b)	 eine	 Abschlussprüfung	 in	 einem	 gesetzlich	
geregelten	 Ausbildungsberuf	 in	 einer	 der	
vorgesehenen	 Verwendung	 entsprechenden	
Fachrichtung	und	einer	anschließenden	fünf-
jährigen	 hauptberufl	ichen	 Tätigkeit,	 davon	
eine	mindestens	dreijährige,	qualifi	zierte	Tä-
tigkeit	im	Bereich	Information	und	Kommuni-
kation	mit	technischem	Bezug	oder

c)	 die	Qualifi	kation	gemäß	Art.	6	Abs.	1	Satz 1	
Nr.	 1	 LlbG	 für	 den	 Einstieg	 in	 der	 zweiten	
Qualifi	kationsebene	 und	 einer	 anschließen-
den	 mindestens	 dreijährigen,	 qualifi	zierten	
Tätigkeit	 im	 Bereich	 Information	 und	 Kom-
munikation	mit	technischem	Bezug	

und

2.	 fachspezifi	sche	 Fortbildungsmaßnahmen	 im	 Be-
reich	Information	und	Kommunikation	im	Umfang	
von	 mindestens	 sechs	 Wochen	 nach	 Abschluss	
der	nach	Nr.	1	Buchst.	a	oder	b	geforderten	Prü-
fung	 oder	 Feststellung	 der	 nach	 Nr.	 1	 Buchst.	 c	
geforderten	 Qualifi	kation;	 die	 Fortbildungsmaß-
nahmen	müssen	hinsichtlich	der	Breite	und	Tiefe	
des	 vermittelten	 Fachwissens	 über	 die	 üblichen	
Anwenderschulungen	hinausgehen.

2Mindestens	ein	Jahr	der	nach	Satz	1	Nr.	1	geforder-
ten	 mindestens	 dreijährigen,	 qualifi	zierten	 Tätigkeit	
im	Bereich	Information	und	Kommunikation	mit	tech-
nischem	Bezug	muss	im	öffentlichen	Dienst	abgeleis-
tet	worden	sein.

Teil	2

Ausbildung für den Einstieg in der 
3. Qualifi kationsebene

Abschnitt	1

Gemeinsame Vorschriften

§	3

Dienstbezeichnung

Die	zur	Ableistung	des	Vorbereitungsdienstes	 in	
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das	 Beamtenverhältnis	 auf	 Widerruf	 berufenen	 Be-
werberinnen	und	Bewerber	führen	die	Dienstbezeich-
nung	„Verwaltungsinformatikanwärterin“	oder	„Ver-
waltungsinformatikanwärter“.

§	4

Ziel	

1Die	 Ausbildung	 führt	 die	 Studierenden	 zur	 Be-
rufsbefähigung,	 d.h.	 zur	 selbstständigen	 Anwen-
dung	wissenschaftlicher	Erkenntnisse	und	Verfahren	
in	dem	Berufsfeld	der	 Informatik	 in	der	öffentlichen	
Verwaltung.	 2Die	 Ausbildung	 soll	 insbesondere	 die	
Fähigkeit	 vermitteln,	 konkrete	 Anwendungsfelder	
und	Bedürfnisse	für	Informationssysteme,	die	aus	der	
Praxis	 entstehen,	 selbstständig	 zu	 analysieren	 und	
Lösungen	nach	dem	Stand	von	Technik	und	Wissen-
schaft	zu	entwerfen,	zu	beschaffen,	einzuführen	und	
zu	betreiben.	3Neben	der	Beherrschung	rechnerorien-
tierter	Arbeits-	und	Verfahrensweisen	fördert	die	Aus-
bildung	 auch	 die	 Fähigkeit	 zu	 Kommunikation	 und	
kooperativer	Teamarbeit	und	verdeutlicht	die	Verant-
wortung,	die	der	Einsatz	der	Informationstechnologie	
in	der	Verwaltung	mit	sich	bringt.	4Die	Fähigkeit,	die	
erworbenen	Kenntnisse	sowie	die	berufl	ichen	Kompe-
tenzen	selbstständig	und	durch	Fortbildung	zu	erwei-
tern,	wird	gefördert.	5Die	Ausbildung	vermittelt	einen	
breiten	Bereich	der	Anwendungen	der	 Informatik	 in	
der	öffentlichen	Verwaltung.

§	5

Art	und	Dauer	

(1)	 1Der	 Vorbereitungsdienst	 umfasst	 ein	 Fach-
studium	 und	 ein	 berufspraktisches	 Studium	 von	
insgesamt	 drei	 Jahren.	 2Das	 Fachstudium	 und	 das	
berufspraktische	 Studium	 bilden	 eine	 Einheit.	 3Das	
Fachstudium	 fi	ndet	 am	 Fachbereich	 Allgemeine	 In-
nere	 Verwaltung	 der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	
Verwaltung	und	Rechtspfl	ege	und	in	dessen	Auftrag	
an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wissenschaften	
Hof	statt.

(2)	Das	Fachstudium	ist	in	zwei	Teilbereiche	auf-
geteilt:

1.	 Ein	 Studium	 verwaltungswissenschaftlicher	
Grundlagen	 am	 Fachbereich	 Allgemeine	 Innere	
Verwaltung	 der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	
Verwaltung	 und	 Rechtspfl	ege.	 Der	 Teilbereich	
umfasst	ein	Studium	von	sechs	Monaten	mit	min-
destens	600	Lehrveranstaltungsstunden	und	ist	in	
zwei	Teilabschnitte	aufgeteilt.

2.	 Ein	 Studium	 im	 Fachhochschulstudiengang	 In-
formatik	 an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	
Wissenschaften	Hof	von	insgesamt	bis	zu	18	Mo-
naten.	Der	Teilbereich	umfasst	die	Unterrichtsver-
anstaltungen	 und	 Leistungsnachweise	 der	 zwei	
fachtheoretischen	 Semester	 des	 Grundstudiums	
sowie	die	beiden	ersten	fachtheoretischen	Semes-

ter	 des	 Hauptstudiums.	 Während	 des	 Grundstu-
diums	 und	 des	 Hauptstudiums	 sind	 mindestens	
jeweils	 50	 Semesterwochenstunden	 zu	 belegen.		
Abweichungen	hiervon	sind	mit	Zustimmung	des	
Staatsministeriums	 der	 Finanzen,	 die	 im	 Einver-
nehmen	 mit	 dem	 Staatsministerium	 des	 Innern	
zu	erteilen	ist,	zulässig,	wenn	die	Abweichungen	
der	Anpassung	an	veränderte	Verhältnisse	dienen	
oder	im	Interesse	einer	sinnvollen	Ausbildung	er-
forderlich	erscheinen.	

(3)	 1Zwischen	 den	 Semestern	 und	 den	 Teilab-
schnitten	 des	 Fachstudiums	 fi	ndet	 das	 berufsprak-
tische	Studium	bei	den	Ausbildungsbehörden	 (§	14)	
statt.	 2Das	 berufspraktische	 Studium	 umfasst	 min-
destens	 zwölf	 Monate;	 dabei	 werden	 mindestens	
100	 Stunden	 praxisbegleitende	 Lehrveranstaltungen	
durchgeführt.

(4)	1Die	Zuweisung	zum	ersten	fachtheoretischen	
Studiensemester	 an	 der	 Hochschule	 für	 Angewand-
te	Wissenschaften	Hof	erfolgt	nach	einer	kurzen	be-
rufspraktischen	Einführungszeit	von	höchstens	einem	
Monat.	2Während	dieser	Einführungszeit	kann	ein	vor-
bereitender	 Kurs	 für	 das	 Fachstudium	 durchgeführt	
werden.	 3Nach	 den	 beiden	 ersten	 fachtheoretischen	
Studiensemestern	an	der	Hochschule	für	Angewand-
te	 Wissenschaften	 Hof,	 die	 durch	 ein	 berufsprakti-
sches	 Studium	 getrennt	 sind,	 fi	ndet	 in	 einem	 Zeit-
raum	von	mindestens	 sieben	Monaten	der	erste	Teil	
des	 Studiums	 verwaltungswissenschaftlicher	 Grund-
lagen	am	Fachbereich	Allgemeine	Innere	Verwaltung	
der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	
Rechtspfl	ege	 sowie	 ein	 Teil	 des	 berufspraktischen	
Studiums	statt.	 4Hieran	schließen	sich	die	zwei	fach-
theoretischen	Studiensemester	des	Hauptstudiums	an	
der	Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaften	Hof	
an,	die	durch	ein	berufspraktisches	Studium	getrennt	
sind.	5In	der	übrigen	Ausbildungszeit	fi	nden	der	zwei-
te	 Teil	 des	 Studiums	 verwaltungswissenschaftlicher	
Grundlagen	 an	 der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	
Verwaltung	 und	 Rechtspfl	ege	 und	 berufspraktische	
Studienzeiten	statt.

(5)	1Am	Ende	des	Grundstudiums	nach	Abs.	2	Nr.	2	
ist	der	erste	Teil	der	Zwischenprüfung	und	am	Ende	des	
ersten	Teilabschnitts	des	Studiums	nach	Abs.	2	Nr.	1	
ist	 der	 zweite	 Teil	 der	 Zwischenprüfung	 abzulegen.	
2Am	Ende	des	 letzten	Semesters	des	Hauptstudiums	
nach	Abs. 2	Nr.	2	fi	ndet	der	erste	Teil	der	Qualifi	ka-
tionsprüfung	statt.	3Teilleistungen	des	ersten	Teils	der	
Zwischenprüfung	 und	 des	 ersten	 Teils	 der	 Qualifi	-
kationsprüfung	 sind	bereits	 am	Ende	des	ersten	Se-
mesters	 des	 Grundstudiums	 bzw.	 Hauptstudiums	 zu	
erbringen,	 sofern	 die	 betreffenden	 Studienfächer	 im	
Folgesemester	 nicht	 mehr	 unterrichtet	 werden.	 4Am	
Ende	 des	 zweiten	 Teilabschnitts	 des	 Fachstudiums	
nach	Abs. 2	Nr.	1	fi	ndet	der	zweite	Teil	der	Qualifi	ka-
tionsprüfung	statt.

(6)	1Auf	den	Vorbereitungsdienst	können	von	der	
Ernennungsbehörde	 auf	 Antrag	 Zeiten	 eines	 förder-
lichen	Studiums	an	einer	Fachhochschule	oder	einer	
wissenschaftlichen	Hochschule,	das	geeignet	 ist,	die	
für	die	Ämter	ab	der	dritten	Qualifi	kationsebene	des	
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fachlichen	Schwerpunktes	Verwaltungsinformatik	er-
forderlichen	 Kenntnisse	 und	 Fähigkeiten	 zu	 vermit-
teln,	bis	zu	höchstens	elf	Monaten	angerechnet	wer-
den.	 2Die	Anrechnung	wird	auf	das	fachtheoretische	
Grundstudium	 bei	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	
Wissenschaften	Hof	sowie	das	vor-	und	zwischenge-
lagerte	berufspraktische	Studium	vorgenommen.	3Der	
Antrag	 ist	 spätestens	 einen	 Monat	 vor	 Beginn	 der	
Ausbildung	zu	stellen.

§	6

Leitung,	Ausbildungsbehörden

(1)	1Die	Ernennungsbehörde	oder	die	von	ihr	be-
stimmte	Behörde	ist	zugleich	Ausbildungsleitstelle	für	
ihren	Bereich	und	 lenkt	die	Gesamtausbildung.	 2Sie	
ist	für	die	Durchführung	des	berufspraktischen	Studi-
ums	bei	den	Ausbildungsbehörden	 in	 ihrem	Bereich	
verantwortli	ch	 u	nd	 stimmt	 die	 Gesamtausbildung	
mit	dem	Fachbereich	Allgemeine	Innere	Verwaltung	
der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	
Rechtspfl	ege	und		mit	der	Hochschule	für	Angewand-
te	 Wissenschaften	 Hof	 ab.	 3Sie	 weist	 die	 Studieren-
den	dem	Fachbereich	Allgemeine	Innere	Verwaltung	
der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	
Rechtspfl	ege,	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wis-
senschaften	Hof	und	den	Ausbildungsbehörden	(§	14)	
für	die	einzelnen	Ausbildungsabschnitte	zu.

(2)	1Für		das	Fachstudium	ist	der	Fachbereich	All-
gemeine	 Innere	 Verwaltung	 der	 Fachhochschule	 für	
öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspfl	ege	verantwort-
lich.	2Er	stimmt	Inhalte	und	Organisation	des	Fachstu-
diums	 mit	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wissen-
schaften	Hof	ab.

§	7

Studienplan

(1)	1Der	Studienplan	enthält

1.	 die	Verteilung	der	Lehrveranstaltungsstunden	auf	
die	Studienfächer,

2.	 die	Aufteilung	der	Lehrveranstaltungsstunden	auf	
die	S	emester	und	Studienabschnitte	des	Fachstu-
diums	und	die	praxisbegleitenden	Lehrveranstal-
tungen	während	des	berufspraktischen	Studiu	ms,

	3.	 die	Art	der	Lehrveranstaltungen,

4.	 die	Art	und	Zahl	der	Leistungsnachweise	und	der	
Prüfungen	und

5.	 die	Lernziele	und	Lerninhalte	der	einzelnen	Stu-
dienfächer.

2Die	für	Leistungsnachweise	und	Prüfungen	am	Fach-
bereich	Allgemeine	Innere	Verwaltung	zugelassenen	
Hilfsmittel	 sind	 in	 den	 Studienplan	 aufzunehmen.	
3Die	Verteilung	der	Lehrveranstaltungsstunden	wäh-

rend	der	Semester	an	der	Hochschule	für	Angewand-
te	Wissenschaften	Hof	erfolgt	nach	Semesterwoch	en-
stunden.

(2)	 1Der	 Studienplan	 wird	 vom	 Fachbereich	 All-
gemeine	 Innere	 Verwaltung	 der	 Fachhochschule	 für	
öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspfl	ege	aufge	stellt,	
soweit	er	das	Fachstudium	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	1	be-
trifft.	2Er	bedarf	der	Zustimmung	durch	das	Staatsmi-
nisterium	der	Finanzen;	die	Zustimmung	wird	im		Be-
n	ehmen	mit	dem	Staatsministerium	des	Innern	erteilt.

(3)	1Der	Studienplan	wird	von	der	Hochschule	für	
Angewandte	 Wissenschaften	 Hof	 aufgestellt,	 soweit	
er	das	Fachstudium	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2	und	die	
praxisbe	gleitenden	 Lehrveranstaltungen	 gemäß	 §	 5	
Abs.	3	betrifft.	2Das	Staatsministerium	der	Finanzen	ist	
dabei	 zu	hören;	das	Staatsministerium	der	Finanz	en	
b	eteiligt	das	Staatsministerium	des	Innern.	3Bezüglich	
der	zugelassenen	Hilfsmittel	 für	Leistungsnachweise	
und	 Prüfungen	 an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	
Wissenschaften	Hof	gelten	die	Bestimmungen	der	All-
gemeinen	 Prüfungsor	dnung	 der	 Hochschule	 für	 An-
gewandte	 Wissenschaften	 Hof	 vom	 24.	 Januar	 2008	
(FH-Blatt	07/2008)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	
entsprech	end.

(4)	 Der	 Fachbereich	 Allgemeine	 Innere	 Verwal-
tung	der	Fachhochschule	 für	 öffentliche	Verwaltung	
und	Rechtspfl	ege	und	die	Hochschule	für	Angewand-
te	 Wissenschaften	 Hof	 erstellen	 den	 Studienplan	 in	
gegenseitiger	Abstimmung.

§	8

Pfl	ichten	der	Studierenden

1Die	 Studierenden	 sind	 zu	 sorgfältigem	 und	 ge-
wissenhaftem	Studium	ver	pfl	ichtet.	2Sie	haben	an	den	
Unterrichtsveranstaltungen	 teilzunehmen,	 die	 ihnen	
zur	Ausbildung	aufgetragenen	Aufgaben	zu	erfüllen	
und	die	für	die	Ausbildung	erforderlichen	Hilfsmittel	
mit	 Ausnahme	 besonderer	 technischer	 Ausstattung,	
die	 für	 die	 Durchführung			 der	 Prüfung	 erforderlich	
ist,	selbst	zu	beschaffen.	3Die	Studierenden	sind	zum	
S	elbststudium	verpfl	ichtet.

§	9

Vorgesetzte

Vorgesetzte	der	Studierenden	sind	neben	der	Lei-
terin	 bzw.	 dem	 Leiter	 der	 Ernennungsbehörde	 und	
der	Ausbildungsleitstelle	auch

1.	 während	des	Fachstudiums	die	Leiterin	oder	der	
Leiter	 des	 Fachbereichs	 Allgemeine	 Innere	 Ver-
waltung	der	Fachhochschule	 für	öffentli	che	Ver-
waltung	 und	 Rechtspfl	ege	 oder	 die	 Präsidentin	
bzw.	 der	 Präsident	 de	r	 Hochschule	 für	 Ange-
wandte	 Wissenschaften	 Hof;	 diese	 können	 ihre	
Befugnisse	als	Vorgesetzte	auch	auf	andere	Per-
sonen	der	Dienststelle	übertragen,



163Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012 5Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012

2.	 während	 des	 berufspraktischen	 Studiums	 die	
jeweiligen	 Ausbildungsleiterinnen	 und	 Ausbil-
dungsleiter	und	Ausbilderinnen	und	Ausbilder	im	
Rahmen	ihrer	Ausbildungstätigkeit.

§	10

Erholungsurlaub

1Der	 Erholungsurlaub	 ist	 in	 der	 Regel	 während	
des	berufspraktischen	Studiums	einzubringen.	2Vorle-
sungsfreie	Zeiten	während	des	Fachstudiums	sind	auf	
den	 Erholungsurlaub	 anzurechnen,	 wenn	 die	 vorle-
sungsfreie	Zeit	mindestens	drei	Arbeitstage	umfasst.

§	11

Verlängerung	des	Vorbereitungsdienstes

(1)	 Der	 Vorbereitungsdienst	 kann	 bis	 zu	 einem	
Jahr	ve		rlängert	werden,	wenn	die	Studierenden	aus	
Gründen,	die	von	 ihnen	nicht	zu	vertreten	sind,	d	as	
Ziel	eines	Ausbildungsabschnitts	nicht	erreicht	haben	
oder	 voraussichtlich	 nicht	 erreichen,	 insbesondere	
weil	sie

1.	 von	 einem	 Semester	 an	 der	 Hochschule	 für	 An-
gewandte	Wissenschaften	Hof	insgesamt	mehr	a	ls	
einen	Monat	oder

2.	 von	einem	Teilabschnitt	des	Fachstudiums	an	der	
Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	
Rechtspfl	ege	 insgesamt	 mehr	 als	 einen	 Monat	
oder

3.	 vom	 berufspraktischen	 Studium	 insgesamt	 mehr	
als	zwei	Monate

versäumt	haben.

(2)	Wird	der	Vorbereitungsdienst	nach	Abs.	1	ver-
längert,	so	sind	in	der	Regel	die	Ausbildungsabschnit-
te	 zu	 wiederholen,	 deren	 Ziel	 nicht	 erreicht	 wurde	
oder	die	versäumt	wurden.

(3)	1Die	nach	Abs.	1	und	2	erforderliche	Entschei-
dung	 trifft	 die	 Ernennungsbehörde	 auf	 Vorschlag	
des	 Fachbereichs	 Allgemeine	 Innere	 Verwaltung	
der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Ve	rwaltung	 und	
Rechtspfl	ege	oder	der	Ausbildungsbehörden.	2Im	Fall	
des	Abs.	1	Nr.	1	gibt	der	Fachbereich	Allgemeine	In-
nere	 Verwaltung	 der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	
Verwaltung	 un	d	 Re	chtspfl	ege	 seinen	 Vorschlag	 im	
Einvernehmen	 mit	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	
Wissenschaften	 Hof	 ab.	 3Ist	 die	 Ernennungsbehörde	
nicht	 zugleich	 Ausbildungsleitstelle,	 so	 gibt	 im	 Fall	
des	Abs.	1	Nr.	3	die	Ausbildungsleitstelle	gegenüber	
d	er	 Ernennungsbehörde	 einen	 Vorschlag	 im	 Einver-
nehmen	mit	den	Ausbildungsbehörden	ab.	 4Die	Stu-
dierenden	sind	vor	einer	Entscheidung	zu	hören.

(4)	 Für	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungs-
teilnehmer,	 die	 die	 Qualifi	kationsprüfung	 aus	 G	rün-

den,	die	sie	nicht	zu	vertreten	haben,	nicht	oder	nicht	
vollständig	 abgelegt	 haben,	 gilt	 der	 Vorbereitungs-
dienst	bis	zur	endgültigen	Ablegung	der	Prüfung	ver-
längert.

Abschnitt	2

Fachstudium

§	12

Inhalt	des	Fachstudiums

	(1)	 1Das	 Fachstudium	 erstreckt	 sich	 mindestens	
auf	folgen	de	Studienfächer:

1.	 während	des	ersten	Teilabschnitts	nach	§	5	Abs.	2	
Nr.	1:

a)	 Allgemeines	Staats-	und	Verwaltungsrecht

b)	 Wirtschaftsführung	 in	 der	 öffentlichen	 Ver-
waltung

c)	 Büro-	und	Verwaltungslehre;

2.	 während	 des	 zweiten	 Teilabschnitts	 nach	 §	 5	
Abs. 2	Nr.	1:

a)	 Datenschutz

b)	 Büro-	und	Verwaltungsautomationssysteme

c	)	 Re	cht	der	Informationstechnologie	einschließ-
lich	Vertrags-	und	Vergaberecht

d)	 Kommunale/staatliche	Wirtschaftsführung;

3.	 während	des	Grundstudiums	nach	§	5	Abs.	2	Nr.	2:

a)	 Grundlagen	der	Informatik

b)	 Grundlagen	der	Rechnertechnik

c)	 Objektorientierte	Programmierung	I

d)	 Objektorientierte	Programmierung	II

e)	 Mathematik

f)	 Betriebssysteme	I

g)	 Rechnernetzwerke	I

h)	 Datenbanken	I

i)	 Algorithmen	und	Datenstrukturen

k)	 Computergestützte	Geschäftsprozesse

l)	 Englisch

m)	 Statistik;
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4.	 während	des	Hauptstudiums	nach	§	5	Abs.	2	Nr.	2:

a)	 Software	Engineering	I	und	II

b)	 Geschäftsprozessmanagement

c)	 Serverseitiges	Programmieren	mit	JAVA

d)	 Effi	zientes	Programmieren	mit	C/C++

e)	 Betriebssysteme	II

f)	 Datenbanken	II

g)	 Rechnernetzwerke	II

h)	 Software-Projektmanagement

i)	 Geographische	Informationssysteme

k)	 Praktikum	Programmieren.

2Über	diese	Fächer	hinaus	sind	während	des	Haupt-
studiums	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 allgemeinwissen-
schaftliche	 Wahlpfl	ichtfächer	 in	 einem	 Umfang	 von	
jeweils	mindestens	zwei	Semesterwochenstunden	an-
zubieten.	3Die	Studierenden	müssen	mindestens	eines	
dieser	Studienfächer	wählen.	4Im	Hauptstudium	nach	
§	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 hat	 jeder	 Studierende	 ein	 Seminar	
im	Umfang	von	vier	Semesterwochenstunden	zu	be-
legen.

(2)	1ln	den	Fächern	des	Abs.	1	Nrn.	1	und	2	sind	
insgesamt	drei	studienbegleitende	Leistungsnachwei-
se	zu	erbringen.	 2In	 jeweils	drei	Fächern	des	Abs.	1	
Nrn.	3	und	4,	in	dem	zu	belegenden	Seminar	und	in	
dem	allgemeinwi	ssenschaftlichen	Wahlpfl	ichtfach	ge-
mäß	§	12	Abs.	1	Satz	2	sind	studienbegl	eitende	Leis-
tungsnachweise	zu	erbringen.

(3)	 1Bei	 den	 Studienfächern	 liegt	 das	 Hauptge-
wicht	auf	dem	erforderlichen	Grundlagenwis	sen		und	
nicht	 auf	 am	 Rande	 liegendem	 Einzelwissen.	 2Ein	
angemessener	Teil	der	Lehrveranstaltungen	wird	als	
seminarist	ischer	 Unterricht	 und	 als	 Übungen	 abge-
halten.

(4)	Abweichungen	in	der	Verteilung	der	Studien-
fächer	auf	das	Grundstudium	und	das	Hauptstudium	
nach	Abs.	1	Nrn.	3	und	4	sowie	ergänzende	Studien-
fächer	 sind	 mit	 Zustimmung	 des	 	Staa	tsministeriums	
der	Finanzen,	die	 im	Einvernehmen	mit	dem	Staats-
ministerium	des	Innern	zu	erteilen	ist,	zulässig,	wenn	
die	Abweichungen		der	Anpassung	an	veränderte	Ver-
hältnisse	 dienen	 oder	 im	 Interesse	 ein	er	 sinnvollen	
Ausbildung	erforderl	ich	ersche	inen.

(5)	1Im	zweiten	Semester	des	Hauptstudiums	nach	
§	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 ist	 zu	 einem	 vor	gege	benen	 Thema	
eine	Hausarbeit	unter	Anwendung	wissenschaftlicher	
Erkenntnisse	 und	 Methoden	 zu	 fertigen.	 2Die	 Bear-
beitungszeit	soll	 in	der	Regel	drei	Monate	betragen.	
3Der	Umfang	der	in	12	-Punkt-Schrift	und	mit	einein-
halbfachem	Zeilenabstand	zu	ferti	genden	Arbeit	soll	
ohne	Deckblatt	und	Verzeichnisse	25	DIN-A4-Seiten	

nicht	 unterschreiten	 und	 35  DIN-A4-Seiten	 nicht	
überschreiten.

Abschnitt	3

Berufspraktisches Studium

§	13

Grundsätze	für	das	berufspraktische	Studium

(1)	 1Die	 Studierenden	 lernen	 bei	 den	 Ausbil-
dungsbehörden	die	verschiedenen	Einsatzgebiete		der		
Informationstechnologie	in	ihrer	Verwaltung,	die	vor-
handenen	Systeme	und	Anwendungsprogramme	so-
wie	 allgemeine	 Verwaltungsabläufe	 kennen.	 2Durch	
aktive	Mitarbeit	in	Informatikprojekten	sollen	die	Stu-
dierenden	 ihre	bisherigen	Kenn	tnisse	erweitern	und	
vertiefen	und	einen	Einblick	in	die	organisatorischen	
Strukturen	 und	 Problemlösungen	 der	 Verwaltung	
gewinnen.	 3Soweit	 es	 der	 Ausbildungsstand	 zulässt,	
sollen	 die	 Studierenden	 Fragestellungen	 der	 Praxis	
	selbstständig	bearbeiten.

(2)	1Dauer	und	Ablauf	der	berufspraktischen	Aus-
bildung	werden	vom	Staatsministerium	der	Finanz	en	
i	m	Benehmen	mit	dem	Staatsministerium	des	Innern	
in	 einem	 Ausbildungsrahmenplan	 geregelt.	 2Neben	
den	Ausbildungsstationen	in	den	Ausbildungsbehör-
den	ist	auch	die	Dauer	der	praxisbeglei	tenden	Lehr-
veranstaltungen	fes	tzulegen.

§	14

Ausbildungsbehörden,	Ausbildungsleitung,	
Ausbilder

(1)	 1Die	 Ausbildungsleitstellen	 (§	 6)	 bestimmen	
die	 Ausbildungsbehörden.	 2Jede	 Ausbildungsbehör-
de	 	best	ellt	eine	Ausbildungsleiterin	bzw.	einen	Aus-
bildungsleiter.

(2)	1Die	Aus	bildungsleiterinnen	und	Ausbildungs-
leiter	betreuen	die	Studierenden	während	des	berufs-
prak	tisc	hen	 Studiums	 bei	 der	 Ausbildungsbehörde.	
2Sie	stellen	den	Ausbildungsplan	auf,	der	die	 jewei-
ligen	Ausbildungsbereiche,	denen	die	einzelnen	Stu-
die	renden	 zugewiesen	 werden,	 mit	 Zeiträumen	 und	
Ausbilderinnen	sowie	Ausbildern	festlegt.	3Sie	lenken	
und	überwachen	die	Ausbildung	nach	Maßgabe	des	
Ausbildungsplans	 und	 haben	 sich	 ständig	 über	 d	en	
Fortgang	 der	 Ausbildung	 zu	 unterrichten	 und	 eine	
sorgfältige	Ausbildung	sicherzustellen.

(3)	1Die	Ausbilderinnen	und	Ausbilder	sind	für	ei-
nen	ausbildungsfördernden	Einsatz	der	Studierenden	
am	Arbeits	plat	z	verantwortlich.	 2Mit	der	Ausbildung	
soll	nur	betraut	werden,	wer	über	die	erforderlichen	
Kenntnisse	und	Fähigkeiten	verfügt	und		nach	seiner	
Persönlichkeit	geeignet	 ist,	eine	umfassende	Ausbil-
dung	 zu	 gewährleisten.	 3Alle	 Bediensteten,	 die	 mit	
der	 Ausbildung	 betraut	 sind,	 sollen	 ungeachtet	 der	



165Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012 7Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	8/2012

Pfl	icht	 zur	 eigenen	 Fortbildung	 berufs	pädagogisch	
und	fachlich	gefördert	werden.

§	15

Praxisbeurteilung

(1)	1Vor	Beginn	des	zweiten	Semesters	des	Haupt-
studiums	an	der	Hochschule	für	Angewandte	Wissen-
schaften	 Hof	 erstellt	 die	 	Ausb	ildungsleitstelle	 eine	
Praxisbeurteilung	über	die	persönliche	und	fachliche	
Eignung,	 die	 Fähigkeiten	 und	 die	 praktischen	 Leis-
tungen	 der	 Studierenden.	 2In	 der	 Praxisbeurteilung	
sind	 die	 Stellungnahmen	 der	 Ausbilderinnen	 und	
Ausbilder	 in	 den	 jeweiligen	 Ausbildungsbereichen	
zu		berücksichtigen.	3Die	Praxisbeurteilung	ist	in	einer	
Note	 und	 einer	 Punktzahl	 nach	 §	 25	 auszudrücken.	
4Die	Praxisbeurteilung	ist	den	Studierend	en	zu	eröff-
nen	und	mit	ihnen	zu	erörtern.

(2)	Die	Ausbildungsleitstelle	kann	die	Aufgabe	n	
nach	Abs.	1	auf	eine	Ausbildungsbehörde	übertragen.

Teil	3

Prüfungen

Abschnitt	1

P rüfungsorgane

§	16

Prüfungsorgane

(1)	 Prüfungsorgane	 sind	 der	 Prüfungsausschuss,	
die	 Prüfungskommissionen	 für	 die	 mündliche	 Prü-
fung,	die	Prüferinnen	und	Prüfer,	das	vorsitz	ende	Mit-
glied	des	Prüfungsausschusses	und	das	Prüfungsamt.

(2)	1Als	Mitglied	des	Prüfungsausschusses	und	der	
Prüfungskommissionen	sowie	als	Prüferin	bzw.	Prüfer	
dürfen	nur	Personen	bestellt	werden,	die	minde	sten	s	
für	ein	Amt	ab	der	Besoldungsgruppe	A	10	qualifi	ziert	
sind.	 2Als	 Mitglieder	 in	 Prüfungskommissionen	 und	
als	 Prüferinnen	 und	 Prüfer	 können	 auch	 geeignete	
Beschäftigte	 mit	 vergleichbaren	 Qualifi	kationen	 be-
stellt	werd	en.

§	17

Prüfungsausschuss

(1)	1Der	Prüfungsausschuss	besteht	aus	dem	vor-
sitzenden	Mitglied	und	aus	vier	weiteren	Mitgliedern.	
2Für	jedes	Mitglied	ist	ein	Stellvertreter	zu	bestellen.	
3Der	 	Prüf	ungsausschuss	 wird	 gemeinsam	 von	 den	
Staatsministerien	 der	 Finanzen	 und	 des	 Innern	 be-
stellt.

(2)	 1Das	 vorsitzende	 Mitglied	 des	 Prüfungsaus-
schusses	muss	min	destens	für	ein	Amt	ab	der	Besol-
dungsgruppe	A	14	qualifi	ziert	sein.	2Zwei	Mitglieder	
des	 Prüfungsaussch	usse	s	 müssen	 den	 Geschäftsbe-
reichen	 der	 Staatsministerien	 angehören.	 3Jeweils	
ein	weiteres	Mitglied	des	Prüfungsausschusses	muss	
ein	e	 Professorin	 oder	 ein	 Professor	 aus	 dem	 Fach-
bereich	 Informatik	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	
Wissenschaften		Hof	und	eine	hauptamtliche	Lehrper-
son	des	Fachbereichs	Allgemeine	Innere	Verwaltung	
der	 Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	
Rechtspfl	ege	 sein.	 4Die	 genannten	 Anforderungen	
gelten	auch	für	Stellvertreter.

(3)	1Die	Mitglieder	des	Prüfungsausschusses	wer-
den	auf	die	Dauer	von	fünf	Jahren	bestellt.	2Die	Mit-
glieder	 des	 Prü	fungsausschusses	 können	 vorzeitig	
von	ihrem	Amt	entbunden	werd	en.

	(4)	 1Beim	ersten	Teil	der	Zwischenprüfung	 (§	22	
Abs.	1)	und	beim	ersten	Teil	der	Qualifi	k	ationsprüfung	
(§	 22	 Abs.	 2)	 hat	 das	 vorsitzende	 Mitglied	 des	 Prü-
fungsausschusses	abweichend		von		§	13	Abs.	1	Nr.	1	
APO	die	Aufgabe,	Prüfungsaufgaben	erstellen	zu	las-
sen.	2§ 13	Abs.	2	Nr.	1	APO	ist	nicht	anzuwenden.

§	18

Prüfer

1Die	Prüferinnen	und	Prüfer	bewerten	die	schrift-
lichen	 Arbeiten	 und	 wirken	 bei	 der	 Abnahme	 der	
mündlichen	Prüfung	mit.	2Sie	werden	v	om	Prüfungs-
ausschuss	bestimmt.

§	19

Prüfungskommissionen	für	d		ie	
mündlichen	Prüfungen

1Zur	Abnahme	der	mündlichen	Prüfungen	bestellt	
der	Prüfungsausschuss	jeweils	eine	oder	nach	Bedarf	
	mehrere	Prüfungskommissionen.	2Eine	Prüfungskom-
mission	besteht	aus	zwei	Mitgliedern.

§	20

Prüfungsamt

1Dem			Prüfungsamt	beim	Fachbereich	Allgemeine	
Innere	Verwaltung	der	Fachhochschule	für	öffentliche	
Verwaltung	 und	 Rechtspfl	ege	 obliegt	 die	 	Unterstüt-
zung	des	Prüfungsausschusses,	der	Prüfungskommis-
sionen	 und	 der	 Vors		itzenden	 dieser	 Prüfungsorgane	
sowie	der	Vollzug	ihrer	Beschlüsse	und	der	Entschei-
dungen.	2Darüber	hinaus	hat	das	Prüfungsamt	Benach-
richtigungen	der	Studierenden	in	Prüfungsangelegen-
heiten	durchzuführen	und	sonstige	ihm	zugewiesene	
Aufgaben	wahrzunehmen.	3Soweit	dem	Prüfungsamt	
Aufgaben	nach	§	13	Abs.	1	Nrn.	1,		2,	5	und	6,	Abs.	2	
Nrn.	 2	 und	 3	 und	 Abs.	 3	 APO	 übertragen	 werden,	
kann	 es	 für	 die	 studienbegleitenden	 Leistungen	 im	
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Grund-	und	Hauptstudium	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2,	den	
	ersten	Teil	der	Zwischenprüfung	(§	22	Abs.	1)	und	den	
ersten	Teil	der	Qualifi	kationsprüfung	(§	22	Abs.	2)	die	
Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaften	Hof	mit	
der	Erfüllung	dieser	Aufgaben	beauftragen.

Abschnitt	2

Prüfungsgrundsätze und Prüfungsanforderungen

§	21

Gestaltung	und	Zweck	der	Prüfungen

(1)	1In	der	Zwischenprüfung	sollen	die	Studieren-
den	zeigen,	ob	sie	nach	ihren	Kenntnissen	und	Fähig-
keiten	geeignet	sind,	die	Ausbildung	erfolgreich	fort-
zusetzen.	2Eine	mündliche	Prüfung	ist	nicht	abzulegen.

(2)	 In	der	Qualifi	kationsprüfung	 ist	 festzu	stel	len,	
ob	die	Studierenden	das	Ziel	des	Vorbereitungsdiens-
tes	 erreicht	 haben	 und	 nach	 ihren	 Kenntnissen	 und	
praktischen	Fähigkeiten	für	die	Ämter	ab	der	dritten	
Q	ualifi	kationsebene	 der	 Fachlaufbahn	 Naturwissen-
	schaft	und	Technik,	fachlicher	Schwerpunkt	Verwal-
tungsinformatik,	geeignet	sind.

(3)	 1Das	 Hauptgewicht	 der	 Prüfungen	 liegt	 auf	
dem	Grundlagen-	und	Methodenwissen.	 2Am	Rande	
liegendes	 Einzelwissen	 soll	 nicht	 Schwerpunkt	 der	
Prüfungsaufgaben	sein.	3Die	Aufgaben	sollen	praxis-
orientiert	und	fächerübergreifend	gestaltet	werden.

(4)	 Soweit	 es	 	aus	 	fachlicher	 Sicht	 zweckmäßig	
erscheint,	können	Prüfungsleistungen	ganz	oder	teil-
	weise	 auch	 mittels	 technischer	 Einrichtungen	 abge-
nommen	werden.

§	22

Gegenstand	der		Prüfungen

(1)	 In	 der	 Zwischenprüfung	 sind	 als	 erster	 Teil	
neun	Aufgaben	aus	den		Fächern	des	Grundstudiums	
an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wissenschaften	
Hof	gemäß	§	12	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	und	als	zweiter	Teil	
zwei	 Aufgaben	 aus	 den	 Fächern	 des	 ersten	 Teilab-
schnitts	des	verwaltun	gswissenschaftlichen	Studiums	
gemäß	§	12	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	zu	fertigen.

(2)	In	der	Qualifi	kationsprüfung	sind	als	erster	Teil	
zehn	Aufgaben	aus	den	Fächern	des	Hauptstudiums	
an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wissenschaften	
Hof	gemäß	§	12	Abs. 1	Satz	1	Nr.	4	und	als	zweiter	Teil	
drei	Aufgaben	aus	den	Fächern	des	 zweiten	Teilab-
schnitts	des	Studiums	verwalt	ungswissenschaftlicher	
Grundlagen	gemäß	§	12	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Buchst. a	
bis	c	zu	fertigen.

(3)	 1Die	 Bearbeitungszeit	 der	 Prüfungsaufgaben	
an	 der	 Hochschule	 für	 Angewandte	 Wissenschaften	
Hof	 beträgt	 grundsätzlich	 90	 Minuten	 je	 Prüfungs-

fach,	die	Bearbeitungszeit	der	Prüfungsaufgaben	des	
verwaltungswissenschaftlichen	 Studiums	 grundsätz-
lich	 120	 Minuten.	 2Eine	 abweichende	 Bearbeitungs-
dauer	bedarf	der	Zustimmung	d	es	S	taatsministeriums	
der	Finanzen;	die	Zustimmung	wird	im	Benehmen	mit	
dem	Staatsministerium	des	Innern	erteilt.

§	23

Mündliche	Prüfungen

(1)	1Jeweils	am	Ende	des	Fachstudiums	gemäß	§	5	
Abs.	2	Nr.	1	und	des	Fachstudiums	gemäß	§	5	Abs.	2	
Nr.	2	wi	rd	eine	mündliche	Prüfung	durchgeführt.	2Die	
Inhalte	der	mündlichen	Prüfungen	erstrecken	sich	im	
Schwerpunkt	 auf	 die	 Fächer	 des	 §	 12	 Abs.	 1	 Satz	 1	
Nr.  2	 oder	 Nr.	 4.	 3Soweit	 möglich	,	 so	llen	 die	 münd-
lichen	 Prüfungen	 fächerübergreifend	 durchgeführt	
werden.	4Die	mündliche	Prüfung	ist	vorwiegend	Ver-
ständnisprüfung.

(2)	 1Jede	mündliche	Prüfung		dauert	 je	Prüfungs-
teilnehmerin	 bzw.	 Prüfungsteilnehmer	 und	 Prüfe-
rin	 bzw.	 Prüfer	 durchschnittlich	 zehn	 Minuten.	 2Die	
mündliche	Prüfung	soll	als	Gruppenprüfu	ng	mit	nicht	
mehr	als	drei	Prüfungsteilnehmerinnen	und	Prüfungs-
teilnehmern	durchgeführt	werden.	

§	24

Studienbegleitende	Leistungsnachweise

1Wird	 bei	 der	 Anf	erti	gung	 von	 Aufsichtsarbeiten	
gestört,	haben	der	Fachbereich	Allgemeine	Innere	Ver-
waltung,	die	Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaf-
ten	Hof	oder		die	von	ihnen	beauftrage	Aufsichtsperson	
unverzüglich	 zu	 entscheiden,	 ob	 und	 gegebenenfalls	
wie	lange	die	Bearbeitungszeit	verlängert	wird.	2Münd-
liche	 Leistungsnachweise	 können	 durch	 Einzelpr		ü	fe-
rinnen	und	Einzelprüfer	abgenommen	werden.

Abschnitt	3

Prüfungsverfahren

§	25

Bewertung	der	Leistungen

(1)	 Die	 einzelnen	 Leistungen	 der	 Studierenden	
werden	mit	einer	der	folgenden	Punktzahlen	und	der	
sich	daraus	erge	benden	Note	bewertet:

	sehr	gut	 (1)		eine	besonders	
hervorragende	
Leistung

14	bis	15	Punkte,

	gut	 (2)		eine	Leistung,	die	
die	durchschnitt-
lichen	Anforde-
rungen	übertrifft

11	bis	13	Punkte,
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	befriedigend	(3)		eine	Leistung,	die	
in	jeder	Hinsicht	
durchschnittlichen	
Anforderungen	
entspricht

8	bis	10	Punkte,

	ausreichend	 (4)		eine	Leistung,	die	
trotz	ihrer	Mängel	
durchschnittlichen	
Anforderungen	
noch	entspricht

5	bis	 7	Punkte,

	mangelhaft	 (5)		eine	an	erhebli-
chen	Mängeln	lei-
dende,	im	Ganzen	
nicht	mehr	brauch-
bare	Leistung

2	bis	 4	Punkte,

	ungenügend	 (6)		eine	völlig	un-
brauchbare	
	Leistung

0	bis	 1	Punkt.

	
(2)  1Weichen	 bei	 schriftlichen	 Prüfungsleistungen	

die	Bewertungen	der	Prüferinnen	und	Prüfer	um	nicht	
mehr	als	 zwei	Punkte	voneinander	ab,	errechnet	 sich	
die	Note	a	us	der		durchschnittlichen	Punktzahl.	2Bei	grö-
ßeren	Abweichungen	wird	die	Arbeit	durch	Stichent-
scheid	bewertet,	wenn	sich	die	Prüferinnen	und	Prüfer	
nicht	einigen	oder	auf	zwei	Punkte	annähern	können.

(3)	 1Durchschnitte	der	 studienbegleitenden	Leis-
tungsnachweise	und	Endpunktzahlen	sind	jeweils	auf	
zwei	 Dezimalstellen	 zu	 berechnen.	 2Die	 dritte	 Dezi-
malstelle	bleibt	unberücks	ich	tigt.

(4)	Den	errechneten	Endpunktzahlen	entsprechen	
folgende	Noten:

Von	 	13,50			bis			15,00	Punkte			=			sehr	gut,

von			11,00			bis			13,49	Punkte			=			gut,

von					8,00			bis			10,99	Punkte			=			befriedigend,

von					5,00			bis					7,99	Punkte			=			ausreichend,

von					2,00			bis					4,99	Punkte			=			mangelhaft,

von										0			bis					1,99	Punkte			=			ungenügend.

§	26

Ergebnis	der	Prüfungen

(1)	In	die	Endpunktzahl	der	Zwischenprüfung	fl	ie-
ßen	folgende	Ergebnisse	ein:

1.		 die	einzelnen	schriftlichen	Prüfungsaufgaben	des	
ersten	Teils	der	Zwischenprüfung	

2.		 die	ei	nzelnen	schriftlichen	Prüfungsaufgaben	des	
zweiten	Teils	der	Zwischenprüfung	

3.		 der	Durchschnitt	der	studienbegleitenden	Leistungen

a)	 im	Grundstudium	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2

b)	 im	ersten	Teilabschnitt	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	1.

(2)	 In	 die	 Endpunktzahl	 der	 Qualifi	kationsprü-
fung	fl	ießen	folgende	Ergebnisse	ein:

1.		 erster	Teil	der	Qualifi	kationsprüfung	

a)	 die	einzelnen	schriftlichen	Prüfungsaufgaben

b)	 die	mündlich	e	Prüfung

2.	 zweiter	Teil	der	Qualifi	kationsprüfung	

a)	 die	einzelnen	schriftlichen	Prüfungsaufgaben

b)	 die	mündliche	Prüfung

3.	 die	 Durchschnitte	 der	 studienbegleitenden	 Leis-
tungen

a)	 im	 zweiten	 Teilabschnitt	 des	 Studiums	 ver-
waltungswissenschaftlicher	Grundlagen	nach	
§	5	Abs.	2	Nr.	1

b)	 im	Hauptstudium	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2

4.	 die	Praxisbeurteilung	nach	§	15

5.	 die	Endpunktzahl	der	Zw	ischenprüfung

6.	 die	Punktzahl	der	Studienarbeit.

(3) 1Für	die	Ermittlung	der	Endpunktzahl	der	Zwi-
schenprüfung	ist	die	Summe	zu	bilden	aus

1.		 dem	 66fachen	 der	 Durchschnittspunktzahl	 der	
schriftlichen	Prüfungsarbeiten	des	ersten	Teils	der	
Zwischenprüfung	

2.			 dem	 22fachen	 der	 Durchschnittspunktzahl	 der	
schriftlichen	 Prüfungsarbeiten	 des	 zweiten	 Teils	
der	Zwischenprüfung	

3.		 dem	8fachen	des	Durchschnitts	der	studienbeglei-
t	enden	Leistungsnachweise	im	Grundstudium	ge-
mäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2

4.		 dem	 4fachen	 des	 Durchschnitts	 der	 studienbe-
gleitenden	Leistungsnachweise	des	ersten	Teilab-
schnitts	gemäß	§	5	Abs.	2	Nr.	1.

2Die	Summe	der	multiplizierten	Werte	wird	durch	100	
geteilt.

(4)	 1Für	 die	 Ermittlung	 der	 Endpunktzahl	 der	
Qualifi	kationsprüfung	ist	die	Summe	zu	bilden	aus

1.		 dem	 40fachen	 der	 Durchschnittspunktzahl	 der	
schriftlichen	Prüfungsarbeiten	des	ersten	Teils	der	
Qualifi	kationsprüfung	

2.		 dem	 1	2fach	en	 der	 Durchschnittspunktzahl	 der	
schriftlichen	 Prüfungsarbeiten	 des	 zweiten	 Teils	
der	Qualifi	kationsprüfung	
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3.		 dem	jeweils	4fachen	des	ersten	und	zweiten	Teils	
der	mündlichen	Prüfung	

4.		 dem	4fachen	des	Durchschnitts	der	studienbeglei-
tenden	Leistungsnachweise	im	Hauptstudium	ge-
mäß	§	5	Abs.	2	Nr.	2

5.		 dem	 Durchschnitt	 der	 studienbegleitenden	 Leis-
tungsnachweise	 des	 zweiten	 Teilabschnitts	 ge-
mäß	§	5	Abs.	2	Nr.	1

6.		 dem	4fachen	der	Praxisbeurteilung

7.		 dem	5fachen	der	Hausarbeit

8.		 dem	 26fachen	 der	 Endpunktzahl	 der	 Zwischen-
prüfung.

2Die	 Su	mme	 der	 multiplizierten	 Werte	 wird	 durch	
100 geteilt.

(5)	Die	Prüfung	ist	bestanden,	wenn	folgende	Vor-
gaben	erfüllt	sind:

1.		 bei	der	Zwischenprüfung:

a)		 alle	schriftlichen	Prüf	ungsleistungen	beim	ers-
ten	Teil	der	Zwischenprüfung	sind	mit	mindes-
tens	 fünf	 Punkten	 bewertet	 worden	 und	 der	
Durchschnitt	 de	r	 st	udienbegleitenden	 Leis-
tungsnachweise	im	Grundstudium	gemäß	§	5	
Abs.	2	Nr.	2	beträgt	mindestens	fünf	Punkte,

b)		 mindestens	 die	 Hälfte	 der	 schriftlichen	 Prü-
fungsleistungen	 beim	 zweiten	 Teil	 der	 Zwi-
schenprüfung	sind	mit	mindestens	fünf	Punk-
ten	 bewertet	 worden	 und	 der	 Durchschnitt	
beträgt	mindestens	fünf	Punkte	und

c)		 die	Endpunktzahl	beträgt	mindestens	fünf	Punkte.

2.		 bei	der	Qualifi	kationsprüfung:

a)		 alle	 schriftlichen	 und	 mündlichen	 Prüfungs-
leistungen	 beim	 ersten	 Teil	 der	 Qualifi	kati-
onsprüfung	sind	mit	mindestens	fünf	Punkten	
bewertet	 wor	den	 und	 der	 Durchschnitt	 der	
studienbegleitenden	 Leistungsnachweise	 im	
Hau	ptstudium	beträgt	mindestens	fünf	Punk-
te,

b)		 mindestens	zwei	Drittel	der	schriftlichen	Prü-
fungsleistungen	 beim	 zweiten	 Teil	 der	 Qua-
lifi	kationsprüfung	 sind	 mit	 mindestens	 fünf	
Punkten	 bewertet	 worden	 und	 der	 Durch-
schnitt	der	schriftlichen	Prüfungsarbeiten	be-
trägt	mindestens	fünf	Punkte	und

c)		 die	Endpunktzahl	beträgt	mindestens	fünf	Punkte.

§	27

Bekanntgabe	des	Ergebnisses	der	Prüfungen

(1)	 Das	 Prüfungsamt	 gibt	 den	 Prüfungsteilneh-

merinnen	 und	 Prüfungsteilnehmern	 im	 Auftrag	 des	
Prüfungsausschusses	die	Bewertung	der	Prüfungsleis-
tungen	sowie	die	E	ndpunktzahl	bekannt.

(2)	 1Die	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungs-
teilnehmer	 erhalten	 über	 die	 erfolgreich	 abgelegte	
Zwischenpr	üfung	und	die	erfolgreich	abgelegte	Qua-
lifi	kationsprüfung	ein	Prüfungszeugnis,	 aus	dem	die	
Gesamtprüfungsnote	und	die	Endpunktzahl	zu	erse-
hen	sind.	2Das	Zeugnis	über	die	erfolgreich	abge	legt	e	
Qualifi	kationsprüfung	enthält	darüber	hinaus	die	er-
reichte	Platzziffer	mit	Angabe	der	Zahl	der	Prüfungs-
teilnehmerinnen	 und	 Prüfungsteilnehmer	 und	 der	
Zahl	 derjenigen,	 die	 die	 Prüfung	 bestanden	 haben.	
3Über	die	nicht	bestandene	Prüfung	erhalten	die	Prü-
fun	gsteilnehmerinnen	und	Prüfungsteilnehmer	einen	
begründeten	Bescheid.

(3)	 1Vor	 der	 	Bekanntgabe	 des	 endgültigen	 Prü-
fungsergebnisses	 der	 Qualifi	kationsprüfung	 wird	
den	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungsteilneh-
mern	das	Ergebnis	des	ersten	Teils	der	Qualifi	kati-
onsprüfung	 formlos	 mitgeteilt.	 2Für	 die	 Erg	ebnisse	
der	 Teilleistun	gen	 der	 Zwischenprüfung	 und	 des	
ersten	Teils	der	Qualifi	ka	tion	sprüfung	gilt	Satz	1	ent-
sprechend.

(4)	 1Auf	 Antrag	 wird	 den	 Prüfungsteilnehmerin-
nen	 und	 Prüfungsteilnehmern	 Einsicht	 in	 ihre	 Prü-
fungsarbeiten	 gewährt.	 2Der	 Antrag	 ist	 innerhalb	
eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	Prüfungsergeb-
nisses	an	das	Prüfungsamt	zu	richten.

(5)	Das	Prüfungsamt	übermittelt	den	Staatsminis-
terien	der	Finanzen	und	des	Innern	und	der	Geschä	fts-
s	telle	 des	 Landespersonalausschusses	 spätestens	
drei	 Monate	 nach	 Abschluss	 der	 Zwischenprüfung	
eine	 Aufl	istung	 der	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	
Prüfungsteilnehmer	 nach	 Prüfungsnoten	 und	 nach	
Abschluss	des	mündlichen	Prüfungsteils	de		r	Qualifi	-
kationsprüfung	eine	Aufl	istung	der	Prüfungsteilneh-
merinnen	und	Prüfungsteilnehmer	nach	Prüfungsno-
ten	und	Platzziffern.

A	bschnitt	4

Wiederholung von Prüfungen und Leistungsnach-
weisen

§	28

Wiederholung	von	nicht	bestandenen	Prüfungen	
und	von	Leistungsnachweisen

(1)	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungsteil-
nehme	r,	die	eine	Prüfung	nicht	bestanden	haben	oder	
deren	 Prüfung	 als	 nicht	 bestanden	 gilt,	 können	 die	
Prüfung	einmal	wiederholen.

(2)	1I	st	die	Zwischenprüfung	nicht	bestanden,	weil	
die	Vorgaben	des	§	26	Abs.	5	Nr.	1	Buchst.	a	oder	b	
nicht	erfüllt	sind,	so	ist	nur	der	jeweilige	Prüfungsteil	
zu	wiederhol	en.	 2Beim	ersten	Teil	der	Zwischenprü-
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fung	sind	nur	die	Prüfungsleistungen	erneut	abzule-
gen,	die	nicht	mit	mindestens	fünf	Punkten	bewertet	
wurden.	 3Die	 Prüfungsleistungen	 sind	 beim		 nächst-
möglichen	 Prüfungstermin,	 der	 an	 der	 Hochschule	
für	Angewandte	Wissenschaften	Hof	angeboten	wird,	
zu	 wiederholen;	 Entsprechendes	 gilt	 für	 Teilleistun-
gen	 nach	 der	 formlosen	 Ergebnismitteilung	 gemäß	
§	27	Abs.	3	Satz	2.	4Bei	Nichterfüllung	der	Vorgaben	
des	§	26	Abs.	5	Nr.	1	Buchst.	b	ist	der	zweite	Teil	der	
Zwischenprüfung	 vollständig	 zu	 wiederholen.	 5Die	
Prüfungsleistungen	 bzw.	 Teilleistungen	 sind	 beim	
nächstmöglichen	Prüfungstermin,	der	am	Fachbereich	
Allgemeine	 Innere	 Verwaltung	 der	 Fachhochschule	
für	öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspfl	ege	angebo-
ten	wird,	zu	wiederholen.	6Für	die	Wiede	rholung	der	
Zwischenprüfung	wird	der	Vorbereitungsdienst	nicht	
verlängert.	7Eine	Wiederholung	von	Prüfungsleistun-
gen	zur	Notenverbesserung		ist	nicht	möglich.

(3)	 1Beträgt	 der	 Durchschnitt	 der	 studienbeglei-
tenden	 Leistungsnachweise	 im	 Grundstudium	 oder	
im	 Hauptstudium	 weniger	 als	 fünf	 Punkte,	 so	 kön-
nen	 die	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungsteil-
nehmer	 bestimmen,	 welche	 	studi	enbegleitenden	
Leistungsnachweise	 si	e	 erneut	 ablegen	 wollen.	 2Die	
Leistungsnachweise	 si	nd	 bis	 zur	 Wiederholung	 der	
Zwischenprüfung	oder	des	ersten	Teils	der	Qualifi	ka-
tionsp	rüfung	z	u	erbringen.

(4)	 1Ist	 die	 Qualifi	kationsprüfung	 nicht	 best	an-
den,	weil	die	Vorgaben	des	§	26	Abs.	5	Nr.	2	Buchst.	a	
oder	 b	 nicht	 erfüllt	 werden,	 so	 ist	 nur	 der	 jeweilige	
P	rüfungsteil	zu	wiederholen.	 2Bei	Nichterfüllung	der	
Vorgabe	des	§	26	Abs.	5	Nr.	2	Buchst.	a	gilt	Abs.	2	ent-
sprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Prüfungsleistun-
gen	 bzw.	 Teilleistungen	 beim	 nächstmöglichen	 Prü-
fungstermin	nach	der	Mitteilung	der	E	rgebniss	e	nach	
§	27	Abs.	3,	der	an	der	Hochschule	für	Angewandte	
Wissenschaften	 Hof	 angeboten	 wird,	 zu	 wiederho-
len	 sind.	 3Bei	Nichterfüllung	der	Vorgaben	des	§	26	
Abs.	5	Nr.	2	Buchst.	b	 ist	der	 zweite	Teil	der	Quali-
fi	kationsprüfung	 vollständig	 zu	 wiederholen.	 4Die	
Prüfungsleistungen	 bzw.	 Teilleis	tungen	 sind	 beim	
nächstmöglichen	Prüfu	ngstermin,	der	am	Fachbereich	
Allgemeine	 Innere	 Verwaltung	 der	 F	achhochschule	
für	öffentliche	Verwaltung	und	Rechtspfl	ege	angebo-
ten	 wird,	 zu	 wiederholen.	 5Der	 Vorbereitungsdienst	
kann	in	diesem	Fall	bis	zum	Abschluss	der	Qualifi	ka-
tionsprüfung	verlängert	werden.

Teil	4

Ausbildungsqualifi zierung für Ämter  ab 
der dritten Qualifi kationsebene 

(Art. 37 LlbG)

§	29

Zulassung	zur	Ausbildungsqualifi	zierung	

Über	 die	 Zulassung	 zur	 Ausbildungsqualifi		zie-
rung	 entscheidet	 unbeschadet	 der	 laufbahnrechtli-

chen	 Voraussetzungen	 die	 jeweilige	 oberste	 Dienst-
behörde	oder	die	von	dieser	gemäß	Art.	3		Abs.	1	des	
Leistungslaufbahngesetzes	 (LlbG)	 bestimmte	 Stelle	
nach	Bedarf	und	Rangliste.	

§	30

Zulassungsverfahren

(1)	1Das	Zulassungsverfahren	wird	bei	Bedarf	vom	
Prüfungsausschuss	gemäß	§	17	für	alle	Einstellungs-
behörden	 durchgeführt.	 2§	 20	 Sätze	 1	 und	 2	 gelten	
entsprechend.	3Das	Prüfungsamt	kann	die	Hochschu-
le	für	Angewandte	Wissenschaften	Hof	mit	der	Erfül-
lung	von	Teilaufgaben	bei	der	Durchführung	des	Zu-
lassungsverfahrens	beauftragen.

(2)	Das	Staatsministerium	der	Finanzen	gibt	den	
Termin,	die	Aufgabengebiete	 im	Rahmen	des	Zulas-
sungsverfahrens	und		 			die	Meld	efristen	für	das	Zulas-
sungsverfahren	 durch	 Veröffentlichung	 im	 Bayeri-
schen	Staatsanzeiger	bekannt.

§	31

Meldung	und	Teilnahme	am	Zulassungsverfahren

(1)	 1Beamtinnen	 und	 Beamte	 können	 sich	 zur	
Teilnahme	am	Zulassungsverfahren	auf	dem	Dienst-
weg	bei	ihrer	Ernennungsbehörde	melden.	2Mit	ihrer	
Zustimmung	können	sie	auch	von	ihren	Dienstvorge-
s	etzten	 vorgeschlagen	 werden.	 3Die	 Ernennungsbe-
hörde	meldet	dem	Prüfungsamt	die	Beamtinnen	und	
Beamten	zur	Teilnahme	am	Zulassungsverfahren.	

(2)	Die	Beamtinnen	und	Beamten	können	höchs-
tens	dreimal	am	Zulassungsverfahren	teilnehmen.

§	32

Gestaltung	des	Zulassungsverfahrens

(1)	 Das	 	Zulassungsverfahren	 wird	 schriftlich	
durchgeführt.

(2)	Bei	der	Durchführung	des	Zulassungsverfah-
rens	und	bei	der	Bewertung	der	Aufgaben	sind	§	17	
Abs.	4	und	§§	18	sowie	25	entsprechend	anzuwenden.

§	33

Inhalt	des	Zulassungsverfahrens

1Im	 Rahmen	 des	 Zulassungsverfahrens	 sind	 zwei	
Aufgaben	 mit	 einer	 Bearbeitungszeit	 von	 insgesamt	
mind	estens	drei	Stunden	unter	Aufsicht	zu	fertigen;	die	
Aufgaben	sind	so	zu	gestalten,	dass	sie	ein	Urteil	über

1.	 Grundkenntnisse	in	Englis	ch	oder	das	Ausdrucks-
vermögen	in	der	deutschen	Sprache	und	d	ie	Fä-
higkeit	zum	logischen	Denken	sowie
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2.	 Kenntnisse	aus	dem	Bereich	der	Mathematik

erlauben.	 2Der	 Prüfungsausschuss	 kann	 Hilfsmittel	
zur	Bearbeitung	der	Aufgaben	zulassen.

§	34

Ergebnis	des			Zulassungsverfahrens

(1)	Das	Zulassungsverfahren	ist	erfolgreich	abge-
schlossen,	 wenn	 mindestens	 die	 Endpunktzahl	 fünf	
erreicht	wird.

(2)	1Zur	Bildung	der	Endpunktzahl	ist	die	Aufgabe	
nach	§	33	Satz	1	Nr.	1	einfach	und	die	Aufgabe	nach	
§	33	Satz	1	Nr.	2	zweifach	zu	zählen.	2Die	Summe	der	
Einzelpunktzahlen	geteilt	durch	drei	ergibt	die	End-
punktzahl.

(3)	 1Für	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer,	 die	
das	 Zulassungsverfahren	 erfolgreich	 abgeschlossen	
haben,	erstellt	das	Prüfungsamt	auf	Grund	der	ermit-
telten	 Endpunktzahle	n	 eine	 Rangliste.	 2Bei	 gleicher	
Endpunktzahl	entscheidet	die	Bewertung	der	Aufga-
be	nach	§	33	Satz 1	Nr.	2;	Teilne	hmen	de	mit	gleicher	
Bewertung	der	Aufgabe	nach	§	33	Satz	1	Nr.	2	erhal-
ten	den	gleichen	Rang.

(4)	 Die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 und	
die	 jeweiligen	 Ernennungsbehörden	 erhalten	 eine	
schriftliche	Mitteilung	über	das	erziel	te	E	rgebnis	und	
gegebenenfalls	über	den	Ranglistenplatz.

Teil	5

Modulare Qualifi zierung für Ämter ab der vierten 
Qualifi kationsebene (Art. 20 LlbG)

§	35

Zuständigkeiten

1Die	jeweilige	Ernennungsbehörde	ist	für	die	Or-
ganisation	 und	 Durchführung	 der	 modularen	 Quali-
fi	zierung	 zuständig.	 2Sie	 kann	 die	 Organisation	 und	
Durchführung	einzelner	Maßnahmen	oder	Lehrinhal-
te	auf	öffentlic	h-rechtliche	Fortbildungseinrichtungen	
übertragen.

§	36

Konzepte	zur	modularen	Qualifi	zierung

1Das	 Staatsministerium	 der	 Finanzen	 und	 die	
sonstigen	obersten	Dienstbehörden	erstellen	Konzep-
t	e	zur	näheren	Ausgestaltung	der	modularen	Qualifi	-
zierung.	2Soweit	eine	sonstige	oberste	Dienstbehörde	
keine	 eigenen	 Konzepte	 erstellt,	 fi	ndet	 das	 jeweils	
geltende	Konzept	des	Staatsministeriums	der	Finan-
zen	Anwendung.

§	37

Teilnahmevoraussetzungen

1Beamtinnen	und	Beamte	müssen	neben	der	Vo-
raussetzung	des	Art.	20	Abs.	4	LlbG	für	die	Teilnah-
me	 a	n	 der	 modularen	 Qualifi	zierung	 für	 Ämter	 ab	
der	Besoldungsgruppe	A	14	mindestens	ein	Amt	der	
Besoldungsgruppe	A	11	innehaben.	2Für	die	Auswahl	
der	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 an	 den	 Maß-
nahmen	 der	 modularen	 Qualifi	zierung	 gilt	 Art.  16	
LlbG	entsprechend.	3In	den	Konzepten	zur	modularen	
Qualifi	zierung	können	weitere	Regelungen	getroffen	
werden,	die	jedoch	keine	prüfungs-	oder	auswahlähn-
lichen	Elemente	enthalten	dürfen.	

§	38

Inhalt	u	nd	Dauer

(1)	1Die	modulare	Qualifi	zierung	umfasst	mindes-
tens	vier	Maßnahmen	im	Gesamtumfang	von	mindes-
tens	20	und	höchstens	25	Tagen.	2Die	Inhalte	der	Maß-
nahmen	sind	in	den	Konzepten	festzulegen.	

(2)	 1Fortbildungen	(Art.	66	LlbG)	können	 im	Um-
fang	von	höchstens	der	Hälfte	des	Gesamtumfangs	der	
Maßnahmen	der	modularen	Qualifi	zierung	auf	diejeni-
gen	Maßnahmen	der	m	odularen	Qualifi	zierung	ange-
rechnet	werden,	die	nicht	mit	einer	Prüfung	abschlie-
ßen.	 2Über	 den	 in	 Satz	 1	 genannten	 Höchstumfang	
hinaus	oder	auf	die	Maßnahme	der	modularen	Quali-
fi	zierung,	die	mit	einer	Prüfung	abschließt,	ist	eine	An-
rechnung	nur	für	solche	Fortbildungen	zulässig,	die	im	
jeweiligen	Konzept	ausdrücklich	benannt	sind	.	

§	39

Prüfung	und	Teilnahmebescheinigung

(1)	 1Eine	 	Maßn	ahme	 der	 modularen	 Qualifi	zie-
rung,	 die	 fachlich	 the		oretische	 Inhalte	 vermittelt	
(Art. 20	Abs.	2	Satz	6	LlbG),	schließt	mit	einer	münd-
lichen	Prüfung	ab.	 2Die	mündliche	Prüfung	erstreckt	
sich	auf	die	Inhalte	der	Maßnahme.	3Die	Prüfungszeit	
beträgt	30 Minute	n	für	jede	Teilnehmerin	bzw.	jeden	
Teilnehmer.	4Die	obersten	Dienstbehörden	können	in	
ihren	Konzepten	eine	Prüfungszeit	von	bis	zu	45 Mi-
nuten	vorsehen.	5Zeit	und	Ort	der	mündlichen	Prüfung	
sind	dem	Landespersonalausschuss	zwei	Wochen	 im	
Voraus	mitzuteilen.

(2)	 1Die	 übrigen	 Maßnahmen	 schließen	 jeweils	
mit	eine	r	Bescheinigung	der	erfolgreichen	Teilnahme	
ab.	 2Bei	der	Entscheidung,	ob	die	Teilnahme	erfolg-
reich	war,	sind	das	insbesondere	auf	Grund	der	Mitar-
beit	gezeigte	Verständnis	für	die	vermittelten	Inhalte	
sowie	die	gezeigte	Fähigkeit	zur	praktischen	Anwen-
dung	 maßgebend.	 3In	 den	 Maßnahmen,	 die	 Sozial-	
und	Führungskompetenzen		zum	Gegenstand	haben,	
soll	 insbesondere	 anhand	 von	 praktischen	 Übungen	
die	 gezeigte	 soziale	 Handlungsfähigkeit	 sowie	 das	
Führungsverhalten	beurteilt	werden.	 4Die	Bescheini-
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gung	darf	nur	ausgestellt	werden,	wenn	keine	Fehl-
	zeiten	innerhalb	einer	Maßnahme	vorliegen.

§	40

Prüfverfahren

(1)	1Die	mündliche	Prüfung	wird	von	zwei	Prüferin-
nen	bzw.	Prüfern	durchgeführt;	eine	bzw.	einer	davon	
muss	in	der	jeweiligen	Maßnahme	unterrichtet	haben.	
2Als	Prüferinnen	und	Prüfer	kommen	nur	Beamtinnen	
und	Beamte	 in	Betracht,	die	die	Qualifi	kation	 für	die	
Fachlaufbahn	Naturwissenschaft	und	Technik	oder	für	
die	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	besitzen.	
3Die	 Prüferinnen	 und	 Prüfer	 müssen	 mindestens	 ein	
Amt	der	Besoldungsgruppe	A	14	innehaben.	

(2)	In	der	mündlichen	Prüfung	werden	jeweils	bis	
zu	drei	Teilnehmerinnen	oder	Teilnehmer	geprüft.

(3)	Die	mündliche	Prüfung	 ist	auf	die	 fachlichen	
Kenntnisse,	das	Verständnis	des	Erlernten	sowie	auf	
die	methodische	Handlungsfähigkeit	gerichtet.

(4)	1Das	Ergebnis	der	mündlichen	Prüfung	ist	,,be-
standen“	oder	,,nicht	bestanden“.	2Bei	abweichender	
Bewertung	durch	die	beiden	Prüferinnen	bzw.	Prüfer	
sollen	 sie	 eine	 Einigung	 über	 die	 Bewertung	 versu-
chen.	3Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	entschei-
det	die	Prüferin	bzw.	der	Prüfer,	die	bzw.	der	 in	der	
Maßnahme	nach	Abs.	1	Satz	1	den	höheren	Anteil	an	
Unterricht	durchgeführt	hat.	 4Der	Teilnehmerin	oder	
dem	Teilnehmer	 ist	das	Ergebnis	mündlich	mitzutei-
len.	5Über	die	mündliche	Prüfung	wird	ein	Ergebnis-
protokoll	 gefertigt.	 6Ist	 die	 mündliche	 Prüfung	 nicht	
bestanden,	 so	 ist	dies	schriftlich	zu	begründen.	 7Das	
Protokoll	sowie	die	s	chriftliche	Begründung	bei	Nicht-
bestehen	werden	zur	Personalakte	genommen.

(5)	1Über	die	erfolgreiche	Teilnahme	(§	39	Abs.	2)	
entscheidet	 die	 Leitung	 der	 jeweiligen	 Maßnahme.	
2Lehren	mehrere	Dozentinnen	oder	Dozenten	in	einer	
Maßnahme,	 bestimmt	 sich	 die	 Leitung	 nach	 Abs.  4	
Satz	 3.	 3Für	 die	 Dozentinnen	 und	 Dozenten	 gelten	
Abs.	1	Sätze	2	und	3	entsprechend.	4Kann	die	erfolg-
reiche	Teilnahme		nicht	bestätigt	werden,	ist	die	Ent-
scheidung	zu	begründen.	5Die	Entscheidung	wir	d	zur	
Personalakte	genommen.

(6)	 1Die	 jeweilige	 Ernennungsbehörde	 ste	llt	 den	
erfolgreichen	 Abschluss	 der	 modularen	 Qualifi	zie-
rung	fest	 (Art.	20	Abs.	5	Llb	G).	 2Entsprechendes	gilt	
für	Teilfeststellungen	nach	Art.	20	Abs.	5	Satz	2	LlbG.	
3Die	Feststellung	ist	der	Teilnehmerin	oder	dem	Teil-
nehmer	 schriftlich	 mitzuteilen.	 4Ein	 Abdruck	 davon	
wird	zur	Personalakte	genommen.	

§	41

Rücktritt	und	Versäumnis;	Wiederholungs-
möglichkeit;	Nachteilsausgleich	

(1)	Für	die	mündliche	Prüfung	gelten	§§	32	und	36	

Abs.	1	Satz	1	APO	entsprechend.

(2)	1Nicht	er	folgreich	abgeschlossene	Maßnahmen	
nach	§	39	Abs.	2	können	einmal	wiederholt	werden.	
2Eine	meh	rmalige	Teilnahmemöglichkeit	ist	gegeben,	
wenn	 die		 Bea	mtin	 oder	 der	 Beamte	 die	 Gründe	 der	
Verhinderung	nicht	zu	vertreten	hat.

(3)	 1Sofern	 die	 Beamtin	 oder	 der	 Beamte	 einzelne	
Fehl	zeiten	innerhalb	einer	Maßnahme	nicht	zu	vertre-
ten	hat	(§	39	Abs.	2	Satz	4),	k	önnen	diese	Zeiten	im	Rah-
men	 der	 nächsten	 Maßnahme	 gleichen	 Inhalts	 nach-
geholt	 werden.	 2Die	 Bescheinigung	 der	 erfolgreichen	
Teilnahme	kann	durch	die	Leitung	(§	40	Abs.	5	Sätze	1	
und	2)	unter	Berücksichtigung	der	Ergebnisse	der	vor-
hergehenden	 Maßnahme	 gleichen	 Inhalts	 ausgestellt	
werden;	§	40	Abs.	5	Sätze	4	und	5	gelten	entsprechend.

(4)	 1Sofern	 erforderlich	 sind	 schwerbehinderten	
und	 ihnen	 gleichgestellte	 Beamtinnen	 und	 Beamten	
auf	 ihren	 Antrag,	 die	 ihrer	 Behinderung	 angemes-
senen	Nachteilsausgleiche	bei	den	Prüfungen	 sowie	
dem	Erwerb	von	Besch	eini	gungen	der	erfolgreichen	
Teilnahme	zu	gewähren.	 2Das	Erfordernis	von	ange-
messenen	 Nachteilsausgleichen	 ist	 durch	 ein	 amts-
ärztliches	Zeugnis	nachzuweisen.	3Die	fachlichen	An-
forderungen	dürfen	nicht	herabgesetzt	werden.	 4D	ie	
Entscheidung	trifft	die	jeweilige	Ernennungsbehörde.

Teil	6

Schlussvorschriften

§	42

Übergangsvorschriften

Die	 Ausbildung	 von	 Beamtinnen	 und	 Beamten,	
die	vor	dem	1.	Januar	2012	begonnen	hat,	richtet	sich	
nach	den	bisherigen	Vorschriften.

§	43

Änderung	der	Verordnung	über	die	fachlichen	
Schwerpunkte	technische	und	nichttechnische	

Dienste	im	Geschäftsbereich	des	Staatsministeriums	
der	Finanzen	

Die	Verordnung	über	die	fachlichen	Schwerpunk-
te	 technische	 und	 nichttechnische	 Dienste	 im	 Ge-
schäftsbereich	 des	 Staatsministeriums	 der	 Finanzen	
(FachV-StMF)	vom	27. April	2011	(GVBl	S. 227,	BayRS	
2038-3-5-7-F)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	6	Abs.	1	Satz	2	Halbsatz	1	werden	nach	dem	
Wort	„Technik“	die	Worte	„oder	Verwaltung	und	
Finanzen“	eingefügt.

2.	 §	12	wird	wie	folgt	geä							ndert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 werden	 die	 Worte	 „der	
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Art.	38	ff.	LlbG“	gestrichen.

b)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Abs.	1.

c)	 Es	wird	folgender	Abs.	2	angefügt:

„(2)	Für	Beamtinnen	und	Beamte,	die	der	
Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	
und	 Rechtspfl	ege	 in	 Bayern	 angehören,	 fi	n-
den	die	Verordnungen	und	Konzepte	zur	mo-
dularen	 Qualifi	zierung	 Anwendung,	 die	 für	
die	jeweilige	Fachlaufbahn	bzw.	den	jeweili-
gen	 Schwerpunkt,	 in	 dem	 sich	 die	 Beamtin-
nen	und	Beamten	befi	nden,	gelten.“	

§	44

Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	 1Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 Wirkung	 vom	
1.	September	2011	in	Kraft.	2Abweichend	von	Satz	1	
tritt	§	43	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2012	in	Kraft.

(2)	Mit	Ablauf	des	31.	August	2011	tritt	die	Zulas-
sungs-,	 Ausbildungs-	 und	 Prüfungsordnung	 für	 den	
gehobenen	 technischen	 Dienst	 in	 der	 Verwaltungs-
informatik	 (ZAPO/gtVI)	vom	15.	August	2001	 (GVBl	
S.	 443,	 BayRS	 2038-3-1-6-F),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Verordnung	vom	16.	September	2009	 (GVBl	S.	516),	
außer	Kraft.

München,	den	24.	April	2012

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Dr.	Markus		S	ö	d	e	r	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Joachim		H	e	r	r	m	a	n	n	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz

Dr.	Beate		M	e	r	k	,		Staatsministerin

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr.	Wolfgang		H	e	u	b	i	s	c	h	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr.	Ludwig		S	p	a	e	n	l	e	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Martin		Z	e	i	l	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit

Dr.	Marcel		H	u	b	e	r	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut		B	r	u	n	n	e	r	,		Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Christine		H	a	d	e	r	t	h	a	u	e	r	,		Staatsministerin
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2236-5-1-UK

Verordnung 
zur Änderung der 

Wirtschaftsschulordnung 

Vom 24. April 2012

Auf	 Grund	 von	 Art.  44	 Abs.	 2	 Satz	 1,	 Art.	 54	
Abs. 3	Satz	1,	Art. 89	und	128	Abs.	1	des	Bayerischen	
Gesetzes	 über	 das	 Erziehungs-	 und	 Unterrichts-
wesen	 (BayEUG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	 vom	 31.	 Mai	 2000	 (GVBl	 S.	 414,	 ber.	 S.	 632,	
BayRS 	2230-1-1-UK),	zuletzt	geändert	durch	§ 37	des	
Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	 (GVBl	S. 689),	er-
lässt	das	Bayerische	Staatsministerium	für	Unterricht	
und	Kultus	folgende	Verordnung:

§	1

Die	 Schulordnung	 für	 die	 Wirtschaftsschulen	 in	
Bayern	(Wirtschaftsschulordnung	–	WSO)	vom	30. De-
zember	 2009	 (GVBl	 2010	 S.	 17,	 ber.	 S.  227,	 BayRS	
	2236-5-1-UK),	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	
17. August	2010	(GVBl	S. 691),	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	des	§	30	werden	die	Worte	
„und	Nachholfrist“	angefügt.

b)	 In	 der	 Überschrift	 des	 Siebten	 Teils	 werden	
vor	dem	Wort	„Schlussvorschriften“	die	Worte	
„Übergangsbestimmung	und“	eingefügt.

c)	 Es	wird	folgende	neue	Anlage	1	eingefügt:	

„Anlage	1	 MODUS21	Übersicht“.

d)	 Die	bisherigen	Anlagen	1	bis	3	werden	Anla-
gen	2	bis	4.

2.	 In	§	3	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„durchführt“	
die	Worte	„(Anlage 1)“	eingefügt.

3.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	2	erhält	folgende	Fassung:

„(2)	 1Die	Schulleiterin	oder	der	Schullei-
ter	entscheidet	über	Sammelbestellungen,	die	
Verbreitung	von	Druckschriften	und	Plakaten	
sowie	im	Einvernehmen	mit	dem	Aufwands-
träger	über	die	Zulässigkeit	von	Bild-,	Film-,	
Fernseh-	 und	 Tonaufnahmen	 in	 der	 Schule.	
2Die	 Entscheidung	 über	 Durchführung	 und	
Verbindlichkeit	 von	 Schulveranstaltungen	
trifft	unbeschadet	§	5	Nr.	2	und	§	20	Abs.	4	
die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter;	die	Ent-
scheidung	 über	 Durchführung	 und	 Verbind-

lichkeit	 von	 schulübergreifenden	 sonstigen	
Schulveranstaltungen	treffen	die	unmittelbar	
zuständigen	 Schulaufsichtsbehörden	 im	 Ein-
vernehmen.“

b)	 In	 Abs.	 3	 Satz	 1	 werden	 nach	 den	 Worten	
„andere	 Erhebungen“	 die	 Worte	 „innerhalb	
eines	Regierungsbezirks	von	der	zuständigen	
unmittelbaren	 staatlichen	 Schulaufsichtsbe-
hörde,	im	Übrigen“	eingefügt.

4.	 §	26	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	2	Nr.	2	wird	das	Wort	„Hauptschule“	
durch	das	Wort	„Mittelschule“	ersetzt.

b)	 Abs.	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 Nr.	1	erhält	folgende	Fassung:

„1.	 Schülerinnen	und	Schüler	einer	
öffentlichen	 oder	 staatlich	 an-
erkannten	 Mittelschule,	 sofern	
Sie	 nicht	 eine	 Mittlere-Reife-
Klasse	 besuchen,	 wenn	 sie	 im	
Zwischenzeugnis	 der	 Mittel-
schule	in	den	Fächern	Deutsch,	
Mathematik	 und	 Englisch	 eine	
Gesamtdurchschnittsnote	 von	
mindestens	 2,66	 oder	 diese	
Durchschnittsnote	 durch	 eine	
Aufnahmeprüfung	 nach	 §  30	
Abs.	 2	 der	 Volksschulordnung	
(VSO)	 oder	 im	 Jahreszeugnis	
erreichen.“

bbb)	Nr.	2	wird	aufgehoben.

ccc)		 Die	bisherige	Nr.	3	wird	Nr.	2;	nach	
dem	 Wort	 „Gymnasiums“	 werden	
das	 Wort	 „oder“	 durch	 ein	 Komma	
ersetzt	 und	 nach	 dem	 Wort	 „Re-
alschule“	 die	 Worte	 „oder	 einer	
Mittleren-Reife-Klasse	 einer	 öffent-
lichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	
Mittelschule“	eingefügt.

ddd)	Die	bisherige	Nr.	4	wird	Nr.	3.

bb)	In	Satz	2	werden	die	Worte	„des	M-Zugs	
der	Hauptschule“	durch	die	Worte	„einer	
Mittleren-Reife-Klasse	 der	 Mittelschule“	
ersetzt.

2236-5-1-UK

Verordnung  
zur Änderung der  

Wirtschaftsschulordnung 

Vom 24. April 2012
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c)	 In	 Abs.	 4	 Satz	 2	 werden	 die	 Worte	 „des	 M-
Zugs	der	Hauptschule“	durch	die	Worte	„ei-
ner	 Mittleren-Reife-Klasse	 der	 Mittelschule“	
ersetzt.

d)	 Abs. 5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Satz	 1	 und	
wie	folgt	geändert:

aaa)	 In	 Nr.	 1	 wird	 jeweils	 das	 Wort	
„Hauptschulabschluss“	 durch	 die	
Worte	„Abschluss	der	Mittelschule“	
ersetzt.

bbb)	In	Nr.	2	werden	die	Worte	„des	M-
Zugs	 der	 Hauptschule“	 durch	 die	
Worte	 „einer	 Mittleren-Reife-Klas-
se	 der	 Mittelschule“	 ersetzt	 sowie		
nach	 dem	 Wort	 „hat“	 ein	 Komma	
eingefügt	und	das	Wort	„oder“	ge-
strichen.

ccc)		 In	Nr.	3	werden	die	Worte	„des	M-
Zugs	 der	 Hauptschule“	 durch	 die	
Worte	„einer	Mittleren-Reife-Klasse	
der	 Mittelschule“	 und	 der	 Schluss-
punkt	 durch	 das	 Wort	 „,  oder“	 er-
setzt.

ddd)	Es	wird	folgende	Nr.	4	angefügt:

„4.	 die	Jahrgangsstufe	9	der	Mittel-
schule	 erfolgreich	 durchlaufen	
und	 die	 Probezeit	 bestanden	
hat.“

bb)	Es	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

„2§	42	Abs.	5	gilt	entsprechend.“

cc)	 Es	wird	folgender	neuer	Abs.	6	eingefügt:

„(6)	 1Die	 Probezeit	 gemäß	 Abs.	 5	
Satz  1	 Nr.	 4	 dauert	 in	 der	 Regel	 bis	 zur	
Aushändigung	 des	 Zwischenzeugnisses.	
2Über	 das	 Bestehen	 der	 Probezeit	 ent-
scheidet	die	Schulleitung	auf	der	Grund-
lage	 der	 Empfehlung	 der	 Klassenleh-
rerkonferenz	 in	 der	 Regel	 innerhalb	 der	
Woche	 vor	 dem	 Termin	 für	 die	 Ausgabe	
des	 Zwischenzeugnisses.	 3Die	 Entschei-
dung	über	das	Bestehen	der	Probezeit	wird	
auf	der	Grundlage	der	erbrachten	Leistun-
gen	 sowie	 der	 pädagogischen	 Wertung	
der	 Gesamtpersönlichkeit	 der	 Schülerin	
oder	 des	 Schülers	 getroffen.	 4Aus	 beson-
deren	Gründen,	insbesondere	bei	nachge-
wiesener	 längerer	 Erkrankung	 während	
der	Probezeit,	kann	diese	über	den	Termin	
des	Zwischenzeugnisses	hinaus,	längstens	
bis	 zum	 Ende	 des	 Schuljahrs,	 verlängert	
werden.	 5Schülerinnen	 und	 Schüler,	 de-
ren	Probezeit	bis	zum	Ende	des	Schuljahrs	
verlängert	wurde,	unterliegen	jedoch	den	

Vorrückbestimmungen.	6Hat	eine	Schüle-
rin	oder	ein	Schüler	die	Probezeit	nicht	be-
standen,	 so	 ist	dies	unverzüglich	den	Er-
ziehungsberechtigten	 mitzuteilen;	 dabei	
sind	die	Gründe	darzulegen.	7Auf	Antrag	
erhält	die	Schülerin	oder	der	Schüler	eine	
Bescheinigung	über	die	Dauer	des	Schul-
besuchs	 einschließlich	 der	 erzielten	 Leis-
tungen.	8§	39	Abs.	3	bleibt	unberührt.	9Ist	
die	Probezeit	über	das	erste	Schulhalbjahr	
hinaus	verlängert	worden,	erhält	die	Schü-
lerin	oder	der	Schüler	im	Zwischenzeugnis	
einen	Vermerk	über	die	Verlängerung.“

dd)	Die	 bisherigen	 Abs.	 6	 und	 7	 werden	
Abs. 7	und	8.

5.	 §	27	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs. 1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Worte	„§	26	Abs.	3	
Nrn.	1	bis	3“	durch	die	Worte	„§	26	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	1	oder	2“	ersetzt.

bb)	In	 den	 Sätzen	 2	 und	 4	 wird	 jeweils	 das	
Wort	 „Hauptschule“	 durch	 das	 Wort	
„Mittelschule“	ersetzt.

b)	 In	Abs.	7	Satz	2	wird	das	Wort	„Hauptschule“	
durch	das	Wort	„Mittelschule“	ersetzt.

6.	 §	28	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	2	werden	die	Worte	„im	M-Zug	öffent-
licher	oder	staatlich	anerkannter	Hauptschu-
len“	durch	die	Worte	„in	Mittlere-Reife-Klas-
sen	 öffentlicher	 oder	 staatlich	 anerkannter	
Mittelschulen“	ersetzt.

b)	 Abs.	3	erhält	folgende	Fassung:

„(3)	Für	Schülerinnen	und	Schüler	öffent-
licher	oder	staatlich	anerkannter	Mittelschu-
len,	die	nicht	eine	Mittlere-Reife-Klasse	besu-
chen,	entfällt	die	Aufnahmeprüfung,	

1.	 bei	 Aufnahme	 in	 die	 höhere	 Jahrgangs-
stufe	8	und	9,	wenn	im	Zwischenzeugnis	
der	 vorhergehenden	 Jahrgangsstufe	 in	
den	 Fächern	 Deutsch,	 Mathematik	 und	
Englisch	 eine	 Gesamtdurchschnittsnote	
von	 mindestens	 2,33	 oder	 diese	 Durch-
schnittsnote	 durch	 eine	 Aufnahmeprü-
fung	nach	§	30	Abs.	2	VSO	oder	im	Jah-
reszeugnis	erreicht	wird	oder

2.	 bei	Aufnahme	in	die	höhere	Jahrgangsstufe	
10,	wenn	der	qualifi	zierende	Abschluss	der	
Mittelschule	erreicht	wurde	und	im	Zeug-
nis	 über	 den	 qualifi	zierenden	 Abschluss	
der	 Mittelschule	 in	 den	 Fächern	 Deutsch,	
Mathematik	 und	 Englisch	 eine	 Gesamt-
durchschnittsnote	 von	 mindestens	 2,33	
oder	besser	erzielt	wurde	oder	diese	Durch-
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schnittsnote	durch	eine	Aufnahmeprüfung	
nach	§	30	Abs.	2	VSO	erreicht	wird.“

c)		 Es	wird	folgender	Abs.	6	angefügt:

„(6)	§	42	Abs.	5	gilt	entsprechend.“

7.	 §	29	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Worte	„des	M-Zuges“	werden	durch	
die	Worte	„einer	Mittleren-Reife-Klasse“	
ersetzt.

bb)	Das	 Wort	 „Hauptschule“	 wird	 jeweils	
durch	das	Wort	„Mittelschule“	ersetzt.

b)	 Satz	4	erhält	folgende	Fassung:

„4Die	 Aufnahmeprüfung	 für	 die	 Jahrgangs-
stufe	10	der	drei-	und	vierstufi	gen	Wirtschafts-
schule	 beschränkt	 sich	 für	 Bewerberinnen	
oder	 Bewerber	 der	 Mittelschule,	 welche	 im	
Zeugnis	über	den	qualifi	zierenden	Abschluss	
der	 Mittelschule	 in	 den	 Fächern	 Deutsch,	
Englisch	und	Mathematik	eine	Gesamtdurch-
schnittsnote	 von	 mindestens	 2,66	 nachwei-
sen,	sowie	für	Bewerberinnen	und	Bewerber	
öffentlicher	oder	staatlich	anerkannter	Gym-
nasien	 oder	 Realschulen	 oder	 für	 Bewerbe-
rinnen	oder	Bewerber,	welche	eine	Mittlere-
Reife-Klasse	einer	öffentlichen	oder	staatlich	
anerkannten	 Mittelschule	 besuchen,	 auf	 die	
Fächer	 Betriebswirtschaft,	 Rechnungswesen	
und	Textverarbeitung.“

8.	 § 30	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 werden	 die	 Worte	 „und	
Nachholfrist“	angefügt.

b)	 In	Abs.	1	Satz	3	wird	nach	dem	Wort	„Gym-
nasium“	 das	 Wort	 „oder“	 durch	 ein	 Komma	
ersetzt	 und	 nach	 dem	 Wort	 „Realschule“	
werden	die	Worte	„oder	von	einer	Mittleren-
Reife-Klasse	einer	öffentlichen	oder	staatlich	
anerkannten	Mittelschule“	eingefügt.

9.	 In	§	40	Abs. 1	Satz 2	werden	die	Worte	„M-Zügen	
der	 Hauptschulen“	 durch	 die	 Worte	 „Mittlere-
Reife-Klassen	der	Mittelschulen“	ersetzt.

10.	 §	42	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„1	bis	3“	
durch	die	Worte	„2	bis	4“	ersetzt.

b)	 In	Abs.	5	werden	nach	dem	Wort	„Fremdspra-
che“	die	Worte	„oder	die	nichtdeutsche	Mut-
tersprache“	eingefügt.

11.	 §	50	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	2	wird	folgender	Satz	4	angefügt:

„4Wird	ein	Tatbestand	nach	Satz	1	erst	nach	
Rückgabe	des	Leistungsnachweises	bekannt,	
so	 ist	 der	 entsprechende	 Leistungsnachweis	
nachträglich	mit	der	Note	6	zu	bewerten	und	
die	Zeugnisnote	entsprechend	zu	berichtigen;	
Sätze	2	und	3	gelten	entsprechend.“

b)	 Es	wird	folgender	Abs. 5	angefügt:

„(5)	 Bei	 dauernder	 Behinderung	 sowie	
besonderen	 Schwierigkeiten	 beim	 Erlernen	
des	Lesens	und	Rechtschreibens	kann	Schü-
lerinnen	und	Schülern	ein	Ausgleich	von	Prü-
fungsnachteilen	bzw.	Notenschutz	gemäß	den	
vom	 Staatsministerium	 erlassenen	 Vorschrif-
ten	gewährt	werden.“

12.	 §	60	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

„1Das	erste	Schulhalbjahr	endet	mit	Ablauf	
des	 letzten	 Unterrichtstags	 der	 zweiten	
vollen	Woche	 im	Februar;	an	diesem	Tag	
werden	in	der	Regel	die	Zwischenzeugnis-
se	 nach	 den	 vom	 Staatsministerium	 her-
ausgegebenen	Mustern	ausgegeben.“

bb)	Es	wird	folgender	neuer	Satz	2	eingefügt:

„2Am	 letzten	 Unterrichtstag	 des	 Schul-
jahrs	 werden	 die	 Jahreszeugnisse	 nach	
den	 vom	 Staatsministerium	 herausgege-
benen	Mustern	ausgegeben.“

cc)	 Die	bisherigen	Sätze	2	und	3	werden	Sät-
ze	3	und	4.

b)	 Abs. 9	Satz 2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Worte	„der	Volksschulordnung“	wer-
den	durch	die	Abkürzung	„VSO“	ersetzt.

bb)	Das	 Wort	 „Hauptschulabschlusses“	 wird	
durch	die	Worte	„Abschlusses	der	Mittel-
schule“	ersetzt.

13.	 §	64	wird	folgender	Abs.	6	angefügt:

„(6)	§	50	Abs.	5	gilt	entsprechend.“

14.	 §	65	wird	folgender	Abs.	7	angefügt:

„(7)	§	50	Abs.	5	gilt	entsprechend.“

15.	  §	66	wird	folgender	Abs.	4	angefügt:

„(4)	§	50	Abs.	5	gilt	entsprechend.“

16.	 In	 der	 Überschrift	 des	 Siebten	 Teils	 werden	 vor	
dem	Wort	„Schlussvorschriften“	die	Worte	„Über-
gangsbestimmung	und“	eingefügt.

17.	 Es	wird	folgender	neuer	§	82	eingefügt:
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„§ 82

Übergangsbestimmung

Für	die	noch	bestehenden	Hauptschulen	sind	
die	Vorschriften,	welche	sich	auf	die	Mittelschule	
beziehen,	entsprechend	anwendbar.“

18.	 Der	bisherige	§	82	wird	§	83.

19.	 Es	wird	eine	neue	Anlage	1 eingefügt,	die	die	Fas-
sung	der	Anlage	zu	dieser	Änderungsverordnung	
erhält.

20.	 Die	 bisherigen	 Anlagen	 1	 und	 2	 werden	 Anla-
gen 2	und	3.

21.	 Die	 bisherige	 Anlage	 3	 wird	 Anlage	 4;	 im	 Ab-
schnitt	 2	 „Wahlpfl	ichtfächer“	 wird	 die	 Fußnote	
„5)“	durch	die	Fußnote	„1)“	und	beim	Fach	Fran-
zösisch	die	Fußnote	„6)“	durch	die	Fußnote	„2)“	er-
setzt.

§	2

1Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 August	 2012	 in	
Kraft.	2Abweichend	von	Satz	1	treten	§ 1	Nrn.	4,	5	und	
17	mit	Wirkung	vom	1.	Februar	2012	in	Kraft.

München,	den	24. April	2012

Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus

Dr.	Ludwig		S	p	a	e	n	l	e	,		Staatsminister
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Anlage

Anlage 1
(zu § 3 Satz 1)

MODUS21 – Übersicht

Mit	 Bekanntmachung	 des	 Bayerischen	 Staatsministeriums	 für	 Unterricht	 und	 Kultus	 über	 Innovationen	 im	
Schuljahr	2005/2006	–	Stärkung	der	Eigenverantwortung	der	Schulen	–	vom	3.	August	2005	(KWMBl	I	S. 329)	
und	 Bekanntmachung	 des	 Bayerischen	 Staatsministeriums	 für	 Unterricht	 und	 Kultus	 über	 Innovationen	 im	
Schuljahr	2005/2006	–	Stärkung	der	Eigenverantwortung	der	Schulen	II	–	vom	13.	Dezember	2005	(KWMBl	I	
2006	S.	6)	hat	das	Staatsministerium	insgesamt	60	MODUS21-Maßnahmen	für	alle	bayerischen	Schulen	freige-
geben.

Wenn	die	Belange	des	Aufwandsträgers	oder	des	Aufgabenträgers	im	Sinn	des	Art. 1	des	Schulwegkostenfrei-
heitsgesetzes	berührt	werden,	ist	das	Einvernehmen	mit	dem	Träger	herzustellen.

Im	Einzelnen:

1. Teil: Maßnahmen Nrn. 1 bis 30:

a)	 Schulorganisation

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

		1 Flexibilisierung	der	
Stundentafel

Gymnasium Die	Schule	weicht	zeitlich	begrenzt	von	der	
Stundentafel	ab,	um	Defi	zite	in	der	Klasse	
auszugleichen;	zusätzliche	Stunden	werden	
durch	vorübergehende	Reduzierung	in	anderen	
Fächern	gewonnen.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

		2 jahrgangs-	und	klassen-
übergreifender	Unter-
richt

Grundschule,	
Gymnasium

Das	Unterrichtsangebot	wird	erweitert;	durch	
eine	an	der	Leistungsfähigkeit	orientierte	
Gruppenzusammenstellung	kann	die	einzelne	
Schülerin	oder	der	einzelne	Schüler	gezielter	
gefördert	werden.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

		3 Organisation	des	Unter-
richts	in	Doppelstunden

Gymnasium Schule	gewinnt	Zeit	und	Ruhe	im	Unterrichts-
tag.

		4 themenbezogene	Pro-
jektwochen

Gymnasium Schülerinnen	und	Schüler	gewinnen	Einblick	in	
übergeordnete	Zusammenhänge;	Schlüsselqua-
lifi	kationen	werden	gefördert.

		5 Einbeziehung	externer	
Partner

alle Praxisbezug	wird	verstärkt	durch	Partner	aus	
dem	Kreis	der	Eltern,	der	Hochschule,	der	Kir-
chen	und	der	Wirtschaft.	Diese	Maßnahme	setzt	
das	Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

		6 Pädagogischer	Tag	statt	
Wandertag

Gymnasium Wandertage	haben	ihre	ursprüngliche	Ziel-
setzung	weitgehend	verloren;	die	Schule	setzt	
selbst	das	Thema	eines	Pädagogischen	Tags	
fest.

		7 Jahrgangsstufenver-
sammlungen

Gymnasium Durch	themen-	oder	anlassbezogene	Versamm-
lungen	der	Klassen	eines	Jahrgangs	wird	der	
Zusammenhalt	der	gesamten	Altersgruppe	
gestärkt;	der	Informationsfl	uss	in	der	Schule	
wird	verbessert.

		8 Jahrgangsstufenspreche-
rinnen	und	-sprecher

Gymnasium Alle	Klassen	eines	Jahrgangs	wählen	eine	Spre-
cherin	oder	einen	Sprecher;	die	Identifi	kation	
mit	schulischen	Entscheidungen	wird	gestärkt.
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Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

		9 Einrichtung	einer	„Klas-
senstunde“

Realschule Schule	verkürzt	rollierend	an	einem	Tag	in	der	
Woche	alle	Stunden	um	fünf	Minuten:	Gewinn	
einer	Klassenleiterstunde	zur	Besprechung	
klasseninterner	Probleme,	Vorbereitung	von	
Klassenfahrten,	Einsammeln	von	Geldern	etc.
Diese	Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	
dem	Elternbeirat	voraus.

10 Schülerinnen	und	Schü-
ler	gestalten	eigenver-
antwortlich	Unterricht

Hauptschule,	
Gymnasium

Schülerinnen	und	Schüler	dürfen	in	festgeleg-
ten	Abständen	eine	Stunde	zu	selbst	gewählten	
Themen	gestalten;	sie	trainieren	Präsentation	
und	Moderation.

b)	 Förderung	jeder	einzelnen	Schülerin	oder	jedes	einzelnen	Schülers	(Individualförderung)

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

11 Förderunterricht	nach	
dem	Zwischenzeugnis

Realschule,	Gym-
nasium

Durch	gezielten	Förderunterricht	kann	die	
Wiederholerquote	gesenkt	werden.	Die	Schu-
le	gewinnt	die	erforderlichen	Stunden	durch	
geeignete	andere	MODUS21-Maßnahmen	wie	
z.B.	Vorlesungsunterricht.

12 Vorlesungsbetrieb Gymnasium Die	Lehrkräfte	arbeiten	verstärkt	in	Teams,	
entwickeln	gemeinsam	die	Grundlagen	für	
die	Vorlesungen	und	vermitteln	ausgewählte	
Inhalte	einer	Gruppe	aus	mehreren	Klassen	im	
Vorlesungsbetrieb.	Die	Schule	gewinnt	Stunden	
für	zusätzliche	pädagogische	Maßnahmen.	Die-
se	Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	
Elternbeirat	voraus.

13 Schülerinnen	und	Schü-
ler	lehren	Schülerinnen	
und	Schüler

Gymnasium Leistungsstarke	Schülerinnen	und	Schüler	
fördern	während	der	Unterrichtszeit	in	kleinen	
Gruppen	außerhalb	des	Klassenverbandes	leis-
tungsschwächere	Schülerinnen	und	Schüler.

14 Selbsteinschätzung	
der	Schülerinnen	und	
Schüler

Realschule Die	Schülerinnen	und	Schüler	bearbeiten	
Auswertungsbogen,	mit	denen	sie	die	eigene	
Vorbereitung	und	Leistung	einschätzen	kön-
nen,	und	übernehmen	Verantwortung	für	ihre	
Leistung.

c)	 Leistungserhebungen

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

15 Schulaufgabe	mit	Grup-
penarbeitsphase

Gymnasium Die	Schülerinnen	und	Schüler	erarbeiten	z.B.	
in	Deutsch	im	Team	eine	Rahmengeschichte,	
die	die	oder	der	Einzelne	anschließend	ausge-
staltet;	die	individuelle	Leistung	der	Teammit-
glieder	in	der	Gruppenarbeitsphase	wird	erfasst	
und	geht	in	die	Note	ein.	Diese	Maßnahme	
setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	
voraus.

16 Angesagte	„Tests“	
im	Turnus	von	sechs	
Wochen	statt	Schulauf-
gaben

Gymnasium Gleichmäßige	Verteilung	angesagter	Leistungs-
erhebungen	über	das	Schuljahr	gewährleisten	
gleichbleibend	hohes	Leistungsniveau,	redu-
zieren	Wissenslücken	und	Prüfungsangst.	Diese	
Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	
Elternbeirat	voraus.
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Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

17 Debatte	ersetzt	je	eine	
Schulaufgabe	(Aufsatz)	
in	Deutsch	und/oder	
Fremdsprachen

Gymnasium Die	Schülerinnen	und	Schüler	müssen	ihren	
Standpunkt	zu	einem	vorgegebenen	Thema	
vorbereiten,	überzeugend	vertreten,	Toleranz	
gegenüber	anderen	Meinungen	üben;	sprach-
liche	und	argumentative	Kompetenzen	werden	
gestärkt.	Diese	Maßnahme	setzt	das	Einverneh-
men	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

18 Präsentation	ersetzt	eine	
Aufsatzschulaufgabe

Gymnasium Durch	die	Erarbeitung	und	Darstellung	eines	
komplexen	Themas	werden	eigenständiges	Ar-
beiten,	Umgang	mit	neuen	Medien	und	mündli-
che	Sprachkompetenz	gefördert.

19 Test	aus	formalsprach-
lichen	und	Sprach-
verständnisanteilen	in	
Deutsch	ersetzt	eine	
Aufsatzschulaufgabe

Gymnasium Klassen	mit	Schwächen	in	der	formalen	Sprach-
beherrschung	werden	gezielt	gefördert.

20 Schwerpunkte	des	
Jahresstoffs	in	letzter	
schriftlicher	Leistungser-
hebung

Gymnasium Vor	den	Sommerferien	wird	der	Jahresstoff	in	
seinen	Schwerpunkten	abgesichert;	die	Nach-
haltigkeit	des	Lernens	wird	gefördert.	Diese	
Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	
Elternbeirat	voraus.

21 Leistungserhebungen	
(auch	nicht	angekündig-
te)	über	die	Lerninhalte	
mehrerer	Unterrichts-
stunden

Gymnasium Das	Grundwissen	wird	gesichert,	kleinschritti-
ges	Lernen	wird	verhindert,	Nachhaltigkeit	des	
Lernens	wird	gefördert.	Diese	Maßnahme	setzt	
das	Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

22 schulinterne	Jahrgangs-
stufentests	zum	Grund-
wissen

Gymnasium Die	Nachhaltigkeit	des	Lernens	wird	geför-
dert;	die	Klassen	einer	Jahrgangsstufe	können	
verglichen	werden.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

23 Neugewichtung	schrift-
licher	und	mündlicher	
Leistungen	in	den	
Fremdsprachen

Gymnasium Durch	andere	Gewichtung	(z.B.	1:1	statt	2:1)	
wird	bei	Bedarf	die	mündliche	Sprachkom-
petenz	gefördert.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

24 Verstärkte	Einbeziehung	
von	Grundwissen	in	
schriftliche	Leistungser-
hebungen

Gymnasium Schriftliche	Leistungserhebungen	prüfen	immer	
auch	die	Verfügbarkeit	von	Grundwissen	und	
Kernkompetenzen;	die	Nachhaltigkeit	des	Ler-
nens	wird	gefördert.

25 Trennung	von	Unter-
richts-	und	Prüfungspha-
sen

Gymnasium Z.B.	angekündigte	Prüfungsphasen	statt	per-
manenten	Abfragens;	die	Klasse	gewinnt	Ruhe	
im	Unterrichtsalltag.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

26 Ganz-	und	Halbjahres-
projekte	in	der	Klasse

Gymnasium Die	Schülerinnen	und	Schüler	arbeiten	über	
längeren	Zeitraum	fächerübergreifend	und	
eigenverantwortlich	an	ausgewählten	Themen;	
Ausdauer,	Teamfähigkeit	und	Kreativität	wer-
den	gestärkt.

d)	 Personalmanagement	und	Personalführung

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

27 Bildung	von	jahrgangs-	
und	stufenbezogenen	
Pädagogischen	Lehrkräf-
teteams

Gymnasium Lehrkräfte	arbeiten	im	Team;	pädagogische	Be-
obachtungen	und	Maßnahmen	werden	zielfüh-
render	abgestimmt.
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Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

28 Unterrichtsplanung	im	
Lehrkräfteteam

Gymnasium Lehrkräfte	arbeiten	im	Team;	der	Gesamtauf-
wand	für	die	Unterrichtsvorbereitung	wird	
verringert.

29 Planung	und	Durchfüh-
rung	von	schriftlichen	
Leistungserhebungen	im	
Lehrkräfteteam

Gymnasium Lehrkräfte	arbeiten	im	Team;	der	Gesamtauf-
wand	wird	verringert;	die	Ergebnisse	dienen	
der	internen	Evaluation.

30 „Mitarbeitergespräche“	
mit	Zielvereinbarun-
gen	der	Lehrkraft	mit	
allen	Schülerinnen	und	
Schülern

Berufsschule Lehrkräfte	leisten	gezielte	Hilfestellung;	
Schülerinnen	und	Schüler	übernehmen	Ver-
antwortung	für	ihre	Leistungsentwicklung;	
Schülerinnen	und	Schüler	erfahren	individuelle	
Unterstützung	bei	persönlichen	Problemen.

2. Teil: Maßnahmen Nrn. 31 bis 60:

a)	 Schulorganisation

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

31 Innerschulischer	Praxis-
tag

Förderschule Die	Schule	führt	an	einem	Tag	fächer-	und	klas-
senübergreifenden	Kursunterricht	als	Orientie-
rungshilfe	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	bei	
der	Berufsfi	ndung	durch.

32 Pfl	ichtwahlfach	„Busi-
ness-English“	an	der	
Hauptschule

Hauptschule Die	Schülerinnen	und	Schüler	der	Regelklasse	9	
nehmen	fakultativ,	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	der	M-Zweige	obligatorisch	am	Wahlfach	
„Business-English“	teil,	das	nach	zwei	Jahren	
zum	Erwerb	eines	Zusatzzertifi	kates	führt.

33 Rhythmisierung	des	
Schultags

Hauptschule Durch	Neustrukturierung	und	Rhythmisierung	
des	Schulvormittags	mit	integrierter	Mittags-
betreuung	wird	der	Schultag	dem	Biorhythmus	
der	Kinder	entsprechend	entzerrt.	Ein	Schultag	
dauert	bis	15.30	Uhr,	Hausaufgaben	werden	
durch	individuelles	Üben	ersetzt.	Diese	Maß-
nahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	Eltern-
beirat	voraus.

34 Zeitungslektüre	zur	För-
derung	der	Allgemein-
bildung

Hauptschule Die	Maßnahme,	die	auf	der	regelmäßigen	
Lektüre	von	Tageszeitungen	beruht,	wird	den	
Fächern	Deutsch	und	GSE	(Geschichte/So-
zialkunde/Erdkunde)	zugeordnet	und	in	den	
Jahrgangsstufen	7	und	8	durchgeführt.

35 Zwischenberichte	statt	
Halbjahreszeugnis

Gymnasium Die	Eltern	erhalten	zu	zwei	Zeitpunkten	in-
nerhalb	des	Schuljahres	(Dezember	und	April)	
einen	detaillierten	schriftlichen	Überblick	über	
die	Leistungen	ihres	Kindes.	Diese	Maßnahme	
setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	
voraus.

36 Neues	Lernkonzept	in	
der	Berufsfachschule	für	
Kinderpfl	ege

Berufsfachschule Der	Lehrstoff	der	Jahrgangsstufe	11	wird	in	Mo-
dulen	(„Lernbausteinen“)	aufbereitet	und	von	
den	Schülern	selbstständig	und	eigenverant-
wortlich	an	verschiedenen	Lernorten	erarbeitet.	
Der	Abschluss	eines	Lernbausteins	erfolgt	in	
Form	eines	schriftlichen	Tests,	einer	Einzel-	
oder	einer	Gruppenpräsentation.
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b)	 Individualförderung

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

37 Einrichtung	von	Partner-
klassen	zwischen	Unter-	
und	Oberstufe

Förderschule Die	Schülerinnen	und	Schüler	der	5.	bis	9. Jahr-
gangsstufe	der	Förderschule	unterstützen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	der	ersten	und	
zweiten	Klasse.	Je	nach	Klassengröße	sind	die	
Patinnen	und	Paten	ca.	alle	drei	Wochen	für	
eine	Stunde	im	Einsatz.

38 Erweitertes	Screening	
zur	Einschulung

Grundschule Die	Schule	erweitert	das	bestehende	Screening-
verfahren:	Sprachstandserhebungen	werden	
bei	allen	Schülerinnen	und	Schülern	durch-
geführt	und	um	den	mathematischen	Bereich	
erweitert.

39 Förderung	besonders	be-
gabter	Grundschülerin-
nen	und	Grundschüler

Grundschule Die	Schule	bietet	in	Kooperation	mit	Eltern	und	
externen	Partnern	ein	qualitativ	hochwertiges	
Zusatzangebot,	das	begabte	Schülerinnen	und	
Schüler	besonders	fördert.

40 Förderung	von	Vorschul-
kindern	mit	Entwick-
lungsverzögerung

Grundschule Vorschulkinder	mit	Entwicklungsverzögerun-
gen	werden	auf	den	Unterricht	der	Regelklasse	
vorbereitet.	Durch	die	intensive	Zusammen-
arbeit	der	Schule	mit	verschiedenen	Einrich-
tungen	werden	die	Kinder	im	Bereich	Sprach-,	
Merk-	und	Denkfähigkeit,	aber	auch	in	ihrem	
Spiel-	und	Sozialverhalten	gefördert.

41 „Freiwilliges	Soziales	
Jahr“	an	der	Schule

Grundschule An	der	Schule	leistet	eine	Freiwillige	das	
„Freiwillige	Soziale	Jahr“	ab.	Die	Freiwillige	
unterstützt	die	Lehrkräfte	im	Unterricht	(z.B.	
bei	Differenzierungsmaßnahmen	und	bei	der	
Planung	und	Organisation	des	Schulalltags).

42 Zeugnisergänzung	ba-
sierend	auf	einer	Schü-
lerberatungsstunde

Hauptschule Mehrmals	im	Schuljahr	fi	ndet	eine	Schülerbe-
ratungsstunde	als	Einzelgespräch	statt,	in	der	
individuelle	Probleme	der	Schülerin	oder	des	
Schülers	besprochen	und	Ziele	für	die	nächs-
te	Lern-	und	Entwicklungsphase	formuliert	
werden.

43 „Unterricht	Plus“ Hauptschule In	den	Nachmittagsstunden	werden	semester-
weise	in	den	Fächern	Deutsch,	Mathematik	und	
Englisch	(Grund-	und	Hauptschule)	projekt-
orientierte	Kurse	angeboten.	In	leistungshete-
rogenen	Gruppen	werden	Unterrichtsinhalte	
thematisiert,	vertieft	und	geübt.

44 Lernen	in	Kleingruppen Realschule Einmal	wöchentlich	werden	in	den	Fächern	
Deutsch,	Englisch	und	Mathematik	die	Klassen	
gedrittelt;	die	Schülerinnen	und	Schüler	arbei-
ten	in	Kleingruppen.	Begleitet	werden	sie	dabei	
durch	Eltern,	Praktikantinnen	und	Praktikanten	
(Exercitium	Paedagogicum)	oder	in	Seminar-
schulen	durch	Referendarinnen	und	Referenda-
re.	Diese	Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	
mit	dem	Elternbeirat	voraus.

45 Module	zur	Stärkung	der	
Selbst-	und	Sozialkom-
petenz

Gymnasium Auf	der	Grundlage	eines	Curriculums,	das	
aus	sechs	aufeinander	aufbauenden	Modulen	
besteht	(z. B.	Kommunikations-	und	Koope-
rationsbereitschaft,	Verantwortungsfähigkeit,	
Problemlösungs-	und	Konfl	iktfähigkeit),	wird	
Selbst-	und	Sozialkompetenz	vermittelt.
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Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

46 Teamtraining	im	Schul-
landheim

Gymnasium Der	fünftägige	Aufenthalt	in	einem	speziell	
ausgestatteten	Schullandheim	wird	für	ein	ca.	
25-stündiges	Trainingsprogramm	kooperativer	
Kompetenzen	genutzt.

47 Erstellung	einer	Refe-
renzmappe	für	Schüle-
rinnen	und	Schüler

Gymnasium Alle	sozialen	und	fachlichen	Kompetenzen,	die	
eine	Schülerin	oder	ein	Schüler	im	Laufe	seiner	
Gymnasiallaufbahn	erwirbt,	werden	in	einer	
Mappe	dokumentiert.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	erhalten	dadurch	die	Möglichkeit,	ihren	
eigenen	Lernprozess	zu	refl	ektieren.

48 Unterricht	in	Notebook-
klassen

Berufsschule Das	mobile	Lernen	in	der	Schule,	im	Betrieb	
und	zu	Hause	und	die	hochindividuelle	Förde-
rung	durch	interaktive	Unterrichtsprogramme	
qualifi	ziert	die	Schülerinnen	und	Schüler,	um	so	
ihre	Chancen	im	Berufsleben	zu	erhöhen.	Diese	
Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	
Elternbeirat	voraus.

49 Ausbildungsvereinba-
rung	mit	Schülerinnen	
und	Schülern	und	Eltern

Berufsfachschule Die	Schule	vereinbart	gemeinsam	mit	Eltern	
und	Schülerinnen	und	Schülern	individuelle	
Ziele	der	Ausbildung.	Stärken	und	Schwächen	
der	Schülerinnen	und	Schüler	können	frühzei-
tig	diagnostiziert,	entsprechende	Maßnahmen	
ergriffen	werden.

c)	 Leistungserhebungen

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

50 Besondere	mündliche	
Prüfung	in	den	Grund-	
und	Leistungskursen	
Englisch

Gymnasium Zusätzlich	zu	den	herkömmlichen	mündlichen	
Noten	wird	am	Ende	des	Semesters	eine	„Be-
sondere	mündliche	Prüfung“	durchgeführt.	Sie	
gibt	den	Schülerinnen	und	Schülern	Gelegen-
heit,	in	einem	längeren	Prüfungsgespräch	ihr	
sprachliches	Können	unter	Beweis	zu	stellen.	
Diese	Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	
dem	Elternbeirat	voraus.

d)	 Personalmanagement	und	Personalführung

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

51 Methoden-	und	Team-
training

Volksschule Das	gesamte	Kollegium	wird	nach	dem	Me-
thodentraining	von	Klippert	geschult	und	das	
Methodenrepertoire	aufbauend	in	allen	Jahr-
gangsstufen	umgesetzt.

52 Begleitung	neuer	Lehr-
kräfte	im	ersten	Jahr

Realschule Den	neuen	Lehrkräften	werden	durch	Fach-
kollegen	und	Schulleiterin	bzw.	Schulleiter,	
Unterrichtsbesuche,	Feedback	und	Beratung	
konkrete	Hilfestellungen	gegeben.

53 „Runder	Tisch“	für	Lehr-
kräfte	einer	Schule

Gymnasium Zu	vom	Kollegium	gewünschten	Themen	wird	
ein	offenes	Fortbildungsangebot	erarbeitet,	z.B.	
Handhabung	des	mobilen	Laptopklassenzim-
mers,	Prävention	und	Krisenintervention,	Schu-
lung	im	EFQM-Modell	und	Zeitmanagement.
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e)	 Inner-	und	außerschulische	Partnerschaften

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

54 Lehrkräftepraktikum Förderschule Die	Lehrkräfte	leisten	an	zwei	bis	drei	Tagen	pro	
Jahr	ein	Praktikum	in	einem	Unternehmen	vor	
Ort	ab.	Sie	gewinnen	dadurch	fundierte	Einbli-
cke	in	die	Berufsanforderungen	und	knüpfen	
intensive	Kontakte	zu	den	Betrieben	der	Region.

55 Neigungsorientiertes	
Lernen	mit	externen	
Fachleuten

Grundschule Angeleitet	durch	externe	Fachkräfte	lernen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	der	zweiten	und	
dritten	Klassen	einmal	im	Monat	in	interessen-
geleiteten	und	jahrgangsübergreifenden	Lern-
gruppen.	Externe	Kräfte	arbeiten	ehrenamtlich.	
Diese	Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	
dem	Elternbeirat	voraus.

56 Berufsorientierung	„Brü-
ckenschlag“

Hauptschule Unternehmerinnen	und	Unternehmer	aus	der	
Region,	die	Ausbildungsplätze	anbieten,	beglei-
ten	Schülerinnen	und	Schüler	von	der	7.	bis	
zur	9.	Jahrgangsstufe.	Ein	Expertenteam	von	
Pädagoginnen	und	Pädagogen,	Psychologin-
nen	und	Psychologen	sowie	Unternehmerinnen	
und	Unternehmern	bereitet	die	Schülerinnen	
und	Schüler	drei	Jahre	lang	auf	den	Sprung	
ins	Berufsleben	vor.	Diese	Maßnahme	setzt	das	
Einvernehmen	mit	dem	Elternbeirat	voraus.

57 „Economy	Tutorial“ Realschule Das	„Economy	Tutorial“	ist	ein	Forum	für	den	
Ideenaustausch	zwischen	Schule	und	Wirt-
schaft.	Dazu	gehört	die	direkte	Umsetzung	
eines	gemeinsam	erarbeiteten	Maßnahmenka-
talogs	mit	jährlichem	Feedback	der	Schule	an	
die	Unternehmen.

58 Arbeit	im	Alten-	und	
Pfl	egeheim	als	Praxismo-
dul	des	Unterrichts

Realschule Die	Schülerinnen	und	Schüler	besuchen	in	
einem	Zeitraum	von	drei	Monaten	wöchentlich	
die	Bewohnerinnen	und	Bewohner	eines	Pfl	e-
geheims	und	leisten	Hilfestellung	im	Alltag	der	
pfl	egebedürftigen	Menschen.	Die	Erfahrungen	
werden	mit	Lehrplanthemen	verknüpft.	Diese	
Maßnahme	setzt	das	Einvernehmen	mit	dem	
Elternbeirat	voraus.

59 Integration	des	Pro-
gramms	„Erwachsen	
werden“	in	die	Erzie-
hungs-	und	Unterrichts-
arbeit

Hauptschule Die	Schülerinnen	und	Schüler	absolvieren	das	
Programm	„Erwachsen	werden“	von	Lions	
Quest	nicht	wie	üblich	als	Zusatzangebot,	son-
dern	es	fi	ndet	Eingang	in	die	verschiedenen	Fä-
cher.	So	wird	es	unmittelbar	im	sozialen	Gefüge	
des	Unterrichtsalltags	wirksam.

f)	 Sachmittelverantwortung

Nr. Titel
erprobt	an	
Schulart

Kurzerläuterung

60 Eigenverantwortliche	
Sachmittelbeschaffung	
und	-verwaltung

Grundschule Die	Schule	und	der	Sachaufwandsträger	
beschließen	einvernehmlich	ein	Budget	im	
Rahmen	der	Haushaltssatzungen.	Die	Finanz-
verantwortung	über	die	Ausschreibung,	die	
Beschaffung,	die	Verwaltung	und	die	Verwen-
dung	der	Sachmittel	geht	an	die	Schulleiterin	
oder	den	Schulleiter	über.
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Die	 Bekanntmachung	 des	 Zweiten	 Abkommens	
zur	Änderung	des	Abkommens	über	die	Zentralstelle	
der	 Länder	 für	 Gesundheitsschutz	 bei	 Arzneimitteln	
und	Medizinprodukten	(ZLG)	vom	4. April	2012	(GVBl	
S. 138,	BayRS	2120-9-UG)	wird	wie	folgt	berichtigt:

Für	 das	 Saarland	 lautet	 die	 Unterschrift	 unter	 den	
Staatsvertrag	 anstelle	 von	 „Annegret	 Kamp-Karren-
bauer“	richtig	„Annegret	Kramp-Karrenbauer“.

2120-9-UG

Druckfehlerberichtigung

2120-9-UG

Druckfehlerberichtigung
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